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BeIlage 249/1971 zum kurzschriftlichen BeriCht des o. ö. iandlages,.XX. Gescl7.gcbungsll<lTjodll

Bericht des Ausschusses für Verfassung und Verwaltung
betreffend das Landesverfassungsgesetz, mit dem das O. ö. Landes-Verfassungs-

gesetz 1954 geändert wird (Landes-Verfassungsgesetznovelle 1971)

(L - 210/20 - XX)

Das Verfa'Ssungsrecht des Landes ist zum weitaus
überwiegenden Teil im O. Ö. Landes~Verfassungs-
gesetz - L-VG. 1954, I:GBl. Nr. 50, geregelt. Das
L-VG. 1954 steht in der Fassung der Landes-Ver-
fassungsgesetznovelle 1969, LGBl. Nr. 19, in Geltung.

Das L-VG. 1954 ist eine Wiederverlautbarung des
Landesverfassungsgesetzes LGBl. NI. 38/1930 in der
im Zeitpunkt der Wiederverlautbarung geltenden.
Fassung.

Die im 0', ö. Landtag vertretenen Parteien haben
es für geboten erachtet, zu prüfen, inwieweit im
'Hinblick auf die Entwicklung der Rechtsordnung, im
besonderen auch des Bundes-Verfassungsre'chtes,
Änderungen oder Ergänzungen des L-VG. 1954 er~
forderlidl geworden sind .. Mit dieser Aufgabe wurde
zunächst ein vom Ausschuß für Verfassung und Ver-
waltung des o. Ö. Landtage~ eingesetzter Unter aus-
schuß betraut.

Der entsprechende Bericht des Unter~usschusses
wurde vom Ausschuß für Verfassung und Verwal-
tung eingehend beraten. Das Ergebnis dieser Be-
ratungen findet seinen Niedersc:hlag im folgenden
Entwurf eines Landesverfassungsgesetzes-, mit dem
das O. ö. Lande'S-Verfassungs"gesetz 1954 geänderi
wird (Land~s-Verfassungsgesetznovelle 1971).

Zu den einzelnen Bestimmungen dieses Entwurfes
ist zu bemerken:

Zu Art .. I ·Z. 1:
Im Art. 1 L-VG. 1954 kommt derzeit die Staats-
form Osterreichs als demokratische Republik
nicht zum Ausdruck. Es soll daher avch im Art. 1
des Landes-Verfassungsgesetzes neben dem bun-
de'Sstaatlichen Aufbau die Staatsform der demo-
kratischen Republik verankert werden.

Zu Art. I Z. 2:
Nach Art. 5 L-VG. 1954 "stehen die Gesetzge-
bung und die Vollziehung des Landes der Ge-
samtheit des oberösterreichischen Volkes zu".
Diese Verfassungsnorm verkündet damit bei
wörtlicher Auslegung ein Demokratieprinzipi das
dem im B-VG. 1929 außer für den Bund auch für
die Länder vorgesehenen, Prinzip der Repräsenta-
tionsdemokratie nicht entspricht. Art. 5 L·VG.
1954 steht daher mit jenen Bestimmungen der
Bundes- und Landesverfas'Sung nicht im Ein-
klang, die die Gesetzgebung und 'die Vollziehung
des Landes nicht unmittelbar dem Volk über-
lassen, sondern besonderen Organe'n vorbehalten.

Zu Art. I Z, 3:

Der geltende Abs. 2 des Art. 6, demzufolge "nach
den Bestimmungen der Gesetze nuf Zeit gewählte
Organe oder ernanntc berufsmüßigc Organe die
Verwaltung des Landes unter der Leitung der
Landesregierung führen", 'Soll aus folgenden Er-
wägungen ersatzlos entfallen:

a) Diese Be'Stimmung ist überflüssig, weil die
Verwaltung des Landes im 3. Hauptstück
·Abschnitt C "Organisation der Landesverwal·
timg" ohnedies eingehend geregelt wird.

b) Diese Bestimmung ist unvollständig, weH die
Verwaltung des Landes nidlt nur durrn "auf
Zeit gewählte Organc oder ernannte berufs·
mäßige Organe" gefiih rt werden kann, son-
dern auch durch auf Dauer gewählte Organe
und weiters durch ernannte nicht berufs-
mäßige Organe.

c) In bestimmten Fällen wird Landesverwaltung
auch ohne "Leitungsbefugnis der Landes-
regierung" geführt; zum Beispiel in Ange-
legenheiten der Bodenreform durch den Lan-
d€'sagrarsenat und den Obersten Agrarsenat.

cl) Die Wortgruppe "unter der Leitung der Lan-
desregierung" ist überdies mehrdeutig; sie
kann etwa verstanden werden unter den Ge-
sichtspunkten des Weis~lllgsrcdltes, des In-
stanzenzuges, des inneren Dienstes, aber auch
des materiellen Redltes.

c) Schließlich ist diese Bestimmung betreffend
die "Verwaltung des Landes"im Art. 6 syste-
mati'Sch nicht treffend eingeordnct.

In Ober6sterreich soll das Volkshegch~cn' einge-
führt werden. Die grundsätzlidle Aussage hier~
über wird in den neuen Abs. 2 und 3 des Art. 6
getroffen. 'Nähere Bestimmungen enthält der
neugefaßte Art. 22 (Art. I Z. 21 des Gesetzent-
wurfes).

Zn Art. I Z, 4:

Die Bestimmungen des Art. 7 und des Art. 8
Abs. 1 L,VG. 1954 über den selbständigen Wir-
kungsbereich des' Landes in Gesetzgebung und
Vollziehung erfassen von den maßgeblichen Kom-
petenztypen nur die wesentlichen. Wenngleich
15ichbei verfassungskonformer Auslegung (be·
zogen auf die Bundesverfassung) ein Wider·
spruch zur Bundesverfassung nid1.tergeben kann,
'Soll, um alle auf Grund der Bundesverfassung
gegebenen'. Kompetenzen des Landes auf dem
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Gebiete der Gesetzgoebung und Vollziehung zu
erfassen und damit - wie :leboten - dEn ~elb·
ständi=JE-Tl lNirkungsbereich des Landes in Aus-
übung der Staatsge',,-alt umfassend und k('lTe-
spondierend zur Bunde$ver:::lssung zu umscuei-
ben, Art. 7 entsprech~nd neu gefaßt werden

Zu Art I Z. 5:

Die B~stimmung des Art. 8 Abs. 1 L-VG. 1954
geht im neUEn Art. tauf,

Art. 8 Abs. 2 und 3 enthalten Aussagen ÜbE: die
nlittelba::e BundesverVi'"altung, Abs. 3 übeocies
über die Zus::ändigkeit der Landesregierung im
LandesvollzugsbereidL Diese Aussage im Art. 8
über die Landes'lollziehun;r ist im Hinblick auf
die eingehende Regelung im 3. HauptstCCk Ab-
~chnü1. C enbeh::,lich.

Schon allein deswegen ist eine NeufassLng je5
Art. 8 angebracht Diese Neufassung ist daher
alleir- auf de gebote:l€- AU5sage über die mi1tel~
bare Bundes·t{erwaltung abgestellt.

Zu Art. I Z. 6:

Die lan<les~Verfassung e.::1thält keine Be~tim-
mung über das Recht !:ur Führung des Lan.c..es-
,~...appEns und damit im Zus':Jllmenhang übe: die
hild~iC1E Darstellung dieses \r\7appens. Eine ent-
.s.prechende Ergänzung sol~ zur Abrundung der
,rerfassungsrechtlichen Bestimmungen über :ias
Lande3wappen im ''\lege einer Neufassung ::I.es I

Art. gerfolgen,

Zu Art. I Z. 7:

GemäJ Art. 10 Abs. 1 L-VG. 1954 be-stehl der
Landtag derzeit aus 48 :Y1itgliedern. Nach Art: 95
Abs_ 4 B-YG. 1&29 iSt die Zahl der Mitglieder
der L::mdtage nach der Bürgerzahl so zu be-
messen, daß sie bei ="ändern mit einer Bü:ge[~
zahl über 1,000.000 bis zu 1,500.000 höchstens 55
beträljt. Nach dem Ergebni'i der letzten VC:llks-
zählur~g (1961) hatte Oberö~:erreich eine Bü:rer-
zahl ..,-on 1.115.393. Innerhalb des durch die
Bundesverfassung gezcqene..,.~ Rahmens sol~ im
Hinblick auf das Be.vÖJkerungswachstumim ~un-
desland 1.iIndeine diesem Wachstum entsprechznde
V-ertretung im Landtag die Zahl der Land--:,ags-
mitglieder auf 56 erhö~t werden,

Zu Art. I Z. 8:

Art. 26 Ab •. 3 B-VG. 1929 lautet:
." (::3) Der Wahltag muß ein Sonntag OdE: -ein

anderE:f öffentlicher Ruhe--:ag sein. 11

Die Bestimmung des Act. 10 Abs. 4 L-VG. I~S4
soll, s:hon für den Fall der gleichzeitigen Durch-
führung der Nationalratswa.iI mit der Land:.ags-
""ahl fV\'a':1ltag: "öffentlicher Ruhetag") an Art 26
Abs_ , B-VG. 1929 am:repaßt werden.

Zn Arl. r Z. 9:

ln der Rechtslehre wird ::lie Auffassung vertr~len,
daß d€ ,Aufwandsentschädigung" der Mitgü=:der
der Le-ndtage nicht du:':"cb "einfachen BeschluG :les
Landtages", sonc..ETn ,:l-=--rchlandesgesetz fe5tzu-

setZJEn sei. WeLngleich diese Auifassunq n,cht
z"i"Winyend ist, soU Art. 10 Abs. 7 doch dabin
n(oVElliert werden, daß die Fests-elzung der l3e-
züge c.er Mitglieder ,d2SLandtClgesjurdl Lane es~
'9(35e:z zu erfolgen bat.

Zu Aa1. I Z. 10:

Die .~'-.1ssa'ge des erster,. Satzes des Art. 11 L-VG,
1';5-01'Soll als eigener Absatz gesetzt und dahin
ergii:l.:d WE rden, daß Sitz des Lc.nd:ages ,,·die
u..n::J eshauf.tstad: Um:' is':. Dami-:: würde auch
Act. 3 der Landes-Verfassung (.Landeshauptst.adt
d~s l.:mdes ObeTös:erreich ist die Stadt Lirz"J
re:iJtJich relevant werden.

Dj e jerze~tige F,:lS3unq des zweiten Satzes, wo-
nClm der Erste Präsident nur "im Falle: auJ;er-
ordentlicher Veriältnisse" den Landtag in ei::len
aneiE ren O:t be~ufE n kann, ist Z1.:.:. unbestirr: mt.
.AJe Landesverfassungen außer vVien enthaJ ten
B:!st-mmungen übetr die Einberufrmg des Land~
tage:::; in einen aLde:en Ort "fü[" die Dc..uer auSer~
01dem.:Jiche: Verhältnisse""
Es: S::lJI dabE-r aucl'_ die - in einen gesondelten
AbE.i1.tzzu 3etzende - Bestimmu.ng des zw-e: ten
Sil.t:!:~s des Art. 11 dahin geänder1 werden, :laß
eirne solche Einheruf:.mg in einen anderen Ort
d~s :Bundeslandes ..für die Dauer Bu:ßerordent-
lich~ Verhältni~,se" erfolgen kann .

•
Zu Ar1. 1 Z. 11:

GeD"_älß Art. 12 Ab5. 2 L~\rG. 195( ist der r_eu-
g;:!wählte Landtag VOIT_ Landeshauptmann inner-
billb vier ''\I-ochen ~ach der Vlahl einzuberu:en
D~e3~ Zl.:-s'tändigkeit des Landeshauptmannes
stEh-::wohl nicht m~t einer konkreten Norm der
Eun(QEsverfassung, oEenbar aber mit dem in der
BuntE sverfassung auch: hinsiet~tlidl der LäI1der
v~ran::Certen Prinzi? der Gewaltentrennung in
V.-id~rsprucn.

D.:..e 3inberufung de::: neugewählten Lancitage1~ zu
s:::iLer ersten Sitzur..g soll daher je:tenfaJls dUlrch
e:n Mitglied des neugewahlten Landtages, .:.las
a-~ch dem bisherigen Land.tag angehört hat, er-
folg en, und zwar dann, wenn k€-ine r d~r ::>is-
h~yjgE=nPräsideLten dem neugewäblten Lanctag
aIlgEhört, dE-mgem9.ß durch das je·weHs in Frage
k':Jm:nende, an Jahren ältE-"Ste Mit!Jlied des Leu-
g~w:ihlten Land-:ages.

Zu Art I Z. 12:

A<t 12 Ab •. 2 L-VG. 1954 normierl nur, "'aß oder
n~~ewäh11e Landtag- "innerhalb vier --vVooen
n:ach der Vl:ihl" einzuben.fen ~sL Es ist jedoch
n:..chl festgelegt, wann die konstituierende Sitz'.J.ng
des neugewähltw Landtages slEtt2ufinden hat

Der Axt. 12 soll daner dahin ergäll2t ''i'elden, jaß
d~r D.E-ugewä..hlte Landtag so einztlb~rufen ist, :laß
el in~erha~b von ,der Wochen nach der V~~ahl
ZL '3~iner ersten Si::zung Zusc.mffiEO.treten kUln.

Zu Art I Z. 13:

U e Gesetz!Jebungsperi:Jde des Landtages wira in
d~r L~nde,-Verra.s~~nq (Art. 12] festgElegt. Es

.'
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soll daher auch eine Auflösung des Landtages
vor Abiauf dar Gesetzgebungsperiode nur mit
dem für Landesverfassungsgesetze vorgesduie-
benen und gegenüber einfach.en Gesetzesbe..:
schlüssen qualifizierten Präsenz- und Konsens-
quorum, also durch Landesverfassungsgesetz,
möglich sein.

Zu Art. I Z. 14:

Gemäß Art. 12 Abs. 1 L-VG. 1954 "dauert die'
Gcselzgehungsperiode des Landtages sechs Jahre
vom Tage seines ersten Zusammentrittes an ge-
rcdlnct, jedenfalls aber bis zu dem Ta'ge, an dem
der neue Landtag zusammentritt";
Im Falle der vorzeitigen Auflösung des Land-
tages endet die Gesetzgebungsperiode jedoch,
weil die· Landesverfassung hierüber nichts be-
sonderes bestimmt, mit der Auflösung. Da ein
politisches 'Interesse daran besteht, daß bei vor-
zeitiger Auflösung des Landtages der Zeitraum
bis zum Zusammentritt des neugewählten Land-
tages so ,kurz ,wie' möglich gehalten wird, soll
durch Ergänzung. des Art. 15 sichergestellt wer-
den, daß jeq.e vermeidbare Verzögerung hin-
sichtlich der Wahl des neuen Landtages hintan-

'gehalten wird.

Zu Art. I Z. 15:

Gegen die Besl\millung des Art. 16 L-VG. 1954,.
wonach bei Beginn einer neuen Gesetzgebungs-
periode der bisherige Landeshauptmann bis nach
erfolgter Konstituierung des neugewählten,Land-
tages den Vorsitz führt, bestehen dem Grunde
nach dieselben Bedenken wie gegen Art. 12
Abs. 2 i siehe dazu die Ausführungen zu Art. 1
Z. 11 des Gesetzentwurfes.
Im übrigen ist die Formulierung "bis nach er-
folgter Konstituierung" zu unbestimmt, weil da-"
mit der maßgebliche Zeitpunkt nicht genau um-
schrieben ist.

, Der Art. 16 soll daher, in Anlehnung an die
Novellierung des Art. 12 Abs. 2, neu gefaßt und
überdies ausdrücklich bestimmt werden, daß das
den Landtag einberufende Mitglied den Vorsitz
in der ersten Sitzung bis,zur übernahme des Vor-
sitzes durch den neuge"wählten Ersten Präsiden-
ten führt.
Hiezu wird ergänzend noch bemerkt, daß durch
die in der Neufassung des Art. 16 vorgesehene
Bezugnahme auf die ,.Bestimmungen des Art. 12
Abs. 2 und des Art. 17 auch die allenfalls er-
forderlich werdende Vertretung des den Landtag
einberufenden Mitgliedes im Vorsitz bei d~r
ersten Sitzung (bis zur Wahl des Ersten Präsiden-
ten) klargestellt wird.

Zu Art. I Z. 16:

Art. 17 L-VG. 1954 soll aus folgenden Erwägun-
,gen neu gefaßt werden:
I. Das L-VG. 1954 enthält keine B'estimmung

darüber, wer den Vorsitz im Landtag führt;
siehe Abs. 1 der Neufassung.

2. Nach dem zweiten Satz des Art. 17 L-VG. 1954
vertritt den "Ersten Präsidenten im Falle der
Verhinderung der Zweite bzw. der Dritte
p'räsident. Ist auch dieser verhindert, vertritt
ihn der Landeshauptmann bzw. ein Landes-
hauptmann-Stellvertreter" .

Gegen die Bestimmung des letztzi tierten
Satzes bestehen dem Grunde nuch dieselben
Bedenken wie gegen Art. 12 Abs. 2 L-VG.
1954, siehe die Ausführungen zu Art. I Z. 11
des Gesetzentwurfes.

Der Abs. 2 der Neufassung normiert daher,
daß der Erste Präsident im 'Falle der Ver-
hinderung auch des Zweiten und des Drittem
Präsidenten. jeweils durch das an Jahren
älteste Mitglied des Landtages, das einer
Partei zugehört, die einen der Präsidenten
stellt, vertreten wir~.

3. Im Zusammenhang mit der Regelung des Vor-
sitzes im Landtag (Abs. I in Verbindung mit
Abs. 2 der Neufassung) soll außer Zweifel
gestellt werden, daß das Stimmrecht des Vor-
sitzenden bei Wahlen und Ab~stimmungen ge-
wahrt bleibt, Abs. 3 der Neufassung.

4. Hinsichtlich der Wahl der Präsidenten be-
stimmt Art. 17 L-VG. 1954 lediglich, daß sie
"der Landtag aus seiner Mille wählt". Neben
dieser Bestimmung (Abs. 4 der Neufassung)
sind nähere Aussagen über die Wahl der
Präsidenten in der Landesverfassung offen-
sichtlich geboten; siehe die Abs. 5 und 6 der
Neufassung.

Ergänzend ist.zu Abs. 6 lit. ader Neufassung
noch anzuführen, daß die Bestimmung des
letzten Satzes die Regelung des vorhergehen-
den Satzes nur folgerichtig ergänzt. Wenn
nämlich. der drittstärksten im Landtag ver-
tretenen Partei - abgesehen von einer Wahl
nach. Abs, 6 lit. b - unter Abstandnahme vom
Verhältniswahlrecht der Dritte Präsident schon
dann zufällt, wenn sie Anspruch auf ein
Mandat in der Landesregierung hat, so muß
dann, wenn neben der stärksten nur die zweit-
stärkste im Landtag vertretene Partei einen
Anspruch auf ein Mandat in der Landesregie-
rung hat, dieser Partei ebenfalls zumindest der
Dritte Präsident zufallen.

5. Im Sinne der oben unter Z. 2 aufgezeigten
Erwägmigen ist es - entsprechend dem Prin-
zip der Gewaltentrennung - schließlich auch
\geboten, auszuschließen, daß ein Mitglied der
Landesregierung zugleich auch Erster, Zweiter
oder Dritter Präsident des Landtages sein oder
den Ersten Präsidenten vertreten kann; siehe
Abs. 7 der Neufassung.

Zu Arl. I Z. 11:

Der neue Art. 17 a _soll die Möglichkeit eröffnen,
den Ersten, Zweiten oder Dritten Präsidenten des

. Landtages auf Grund eines Mißtrauensantrages
abzuberufen. Diesem neuen Art. 17 a liegen
.sinngemäß dieselben Erwägungen zugrunde wie
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deil Beshmmungen deos nenen Art 33 (siete
Art. I Z. 31 des Gesetzen:wurfes) über die Ab-
berufung von Mitgliedern der Lande.sregierun;r.

Zu Art. I Z. 18:

Im Geger_satz zu den eim,chlägigen Bestimoun-
gen der Bundes.verfa,ss.ung und den Verfassullg~n
der. übrigen Länder i'St für einen Gesetzesbes:::hlliß

·betreffend das Ge&CnäftsOIdnungsgeset!: derzE it
ein Anwesenheitsq'..l.o:um von drei Vierteln der
Mitglieder des Landt:tges erforderlich. Die B~-
stimmungen des geltenden Art, 1Bsollen dahe:- g~-
ändert und da:::selbe Anw€Sienheitsquorum fe-stg~-
'legt werd-en, das für den ßes.chluß eine~ La!1des-
y€.rfassungsges-etzes (.Ä.rt.23) erforde:-lich is:,

Weiters solL in den Art 18 de's LaLdes-VeT-
fassungsgesetzes auch ein:::'!allgemein gehalteD.e
Aussage tiber die JU:'Eschüssedes Landt9:.ges a1.:f-
genommen werden. Der !reue Abs. 2 dES Arlt. _8
führt "3uch die wes;eJJ:lich5te Aufgabe :ler Aus-
idlüs'Se an, nämlich die Vorberatung 'Jon Ver-
handlungs gegenständen. ."\us der Formulierumg
dieser Bestimmung [eht im übrigen eindeutig
herv~r, daß sie nicht so verstanden werden 3:ann,
daß jeder Verhar_dL.mgs;yegenstand im. einem
AuS'Scftuß vorberaten werdEn muß. Vor allem
i.st'im Geschäftsord:lU::Lgsg~setz- so wie derzeit
sdlOn im § 28 der Landtagsgeschäftsordnung -
näher zu regeln, welche Verhandlung.sgegen-
s.tände den All'sschassen i.,;urVorberatung 2UZU-

.weisell sind bzw. hinsichtlich welcher Verhanrl-
lungsgegenstände [zum Eeispiel Dringlich3:eils-
anträge) ohne Vorberatun~ im Ausschuß Bescbluß
gefaßt werden kann.

Weiters wird durch. de v:JIgesehene Ergämmng
des Art. 18 keinesfalls au:;geschlossen, -daß na::h
den näheren Bestimmunren des Gescbäftsord-

.nungsgesetzes den Ausschussen auch andere Al.:f- ...
gaben· zukommen kör_nen.

Sdlließlic.h ist danit im Zusamme:lhaLg au:b
noch auf die Neti.:assung des. Art. 22 zu ve r-
weisen.

Zu Art I Z. 19:

A.rt. 19 L-VG. 1954 normiert nur, daß der land-
tag gegebenenfalls "t-innem vierzehn Tag.en ein-
zuberufen ist". DarLlt jst jedoch. noch nicht sichE,r-
gestellt, daß der· :="andtalJ jnnerhalb eines lE-
stimmten Zeitraumes tatsächlich zusaml:1E-ntrilt.
"(:lerArt. 19 soll daheI dalrin abgeändert werden,
daß gegebenenfalls jer Landtag binnen z......'Ei
Vloehen "Soein,zube::-ufenist, dar. er innerhalb von
weiteren zwei W(Jchen :.r::usammentreten kann;
siehe dazu auch den DeUe:l Art. 12 Abs. 3.

Zu Art. IZ. 20:

Die Landes-Verfassunog enthält derzeit keinEcBe,-
stimmung über die EntseLdung von Mitgliede-::·n
in den Bundesrat n:e Vertretung des Land!?"sim
Bundesrat ist daher derzej t ausschließlich in den
Art. 34 uud35 des 3-VG. 1929 geregelt. Eine
Ergänzung des Landes-VerfassungsgesetzE.S ist

· aber· offensichtlich schon ::tHein im Hinblick auf
·die Bedeutung des Bl.;.nde:;rc..tesgebote:1.

Der neue Art. 2.1Co enl.häl: jm Abs. 1 die kon-
stitutive Norm übe: deD.Ze:.tpunkt der Wahl der
vom Land zu entsend::'!Ildelillv1itglieder des R.m-
desrates uno deren Er~.atz:niinner.
Der Abs. 2 ist deklarali"ve:- Natur. dies kommt
durch den in diesen Ab:äc..tz aufgenommenen Hin-
weis auf die einschla!:li;reD Bestimmungen des
B-VG. 1929 zum AusdL1':I<.
Der Abs. 3 s6ließlid1 eo:':di.lt die Bestimmung
für den F::ill e.i:J.ererford-erli-ehen Ncmwahl. Das
B-VG. 1929 ~art hieIüb~:- ulmittelbar nichts aus.
Die sinngeIEäße Geltung der Besti:onmungen des
Art. 35 Abs. 1 und 2 B·\IG 1929 ist jedoch durch
die Spruchpra:<:is des Vedas'Sungsgerichtshofes
(Erkeuutnisse 51g. 783/192, ""ud SI;). 2514119-53)
klargestellt.
HinsichUch de~ Durchfiihrung der Wahl der A.b-
geordne:en zum Bumlesra1.. ist auf das Erkennt-
uis des Verfaesungsg-ecidl:ohofes Slg. 2514/1953
zu verweisen, in dem d:e:-Verfassungsgerichtshof
davon ausgegangen ist d~ w,egen der Notwen-
digkeit, bei dieser \V:J.hl e:.ne Re~hung zu -er-
zielen, das d'H::mdt".!:-cl1E,System den Grundsätzen
des Verhältnjswahlr·edü.es entspricht.

•
Zu Ar1. I Z. 21:

Art. 22 L-VG. 1954 enthö_l derzeit uur Bestim-
mungen über die EinbrbguLg von Geselzesvor-
schiägen in de:l Lan-d.:ag.
Gemäß. 25 Ahs. 2 der ~anjtagsgescb~ftsorduung
"können Sactanträge - E01'veitnicht qesetzHch
ausdrück.lidl e:was andEres bestimmt ist - nur
a) von der Lande:s:egie:-u::lg (Regierungs,ro~

lage),
b) gemeinsam von fünf rAitgliedern des LI'

tage,. (Inetiativantragl,
c) von einem AusscbJ3 des ,Landt3ges (Aus-.;

schußant!"ag)

gestellt werde:l."

Nach dieser Eestimmtmg ::eann' daher auch ein
Ausschuß initiativ den Anmag auf Besdtluß eines
Landesgesetzes stellen. Di~s soll durm eine ent-
sprechende Ergänzun!l je, Art. 22 (neuer Abs. I)
auch in der Landes-Voedi:..3'Eungeindeutig zum
Ausdruck gEbracht w2rdeL
Die Abs. 2 bis 5 des n-eugefaßteu Art. 22 eut-
halten die im ZusammentJang mit der Einführung
des Volksbegehrens (siehe di2 neuen Abs. 2 und 3
des Art. 6, Art. 1 Zo. 3 des Gesetzeutwurfes)
grundlegenden Besti InDung en, deren verfas-
sungsrechtli::b€ Ver.:ml!€nmg geboten erscheint.

Zu Art. I Z. 22:

ArL 23 Abs. 2 L-VG. 195~ regelt die Beschluß-
erfordernisse für Landes,~el :assung'Sges€ tze. Dem-
nach kÖ:J.nenlandesve:-tas:::ungsgesetze "nur bei
Anwesen.heit von mindestens -sechsunddY!?,ißig
Mitgliedern dES LandtdreE Lnd mit einer Mehr-
heit von zw~i D:-itteLr-der abgegebenen Stimmen
beschlossen oder abgetr_d~ ..t werden".
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Nach dieser Regelung ist bei achtundvierzig ~it-
gliedern des L~ndtages die Anwesenheit von
drei Vierteln der Mitglieder ,erforderlich.
Sowohl in der Bundesverfassung (Art. 44 Abs. 2
B-VG. 1929)·als auch damit übereinstimmend in
den Landesverfassungen aller übrigen Bundes-
länder ist als Anwesenheitsquorum bei Beschluß
von Verfassungsgesetzen-- "die Hälfte der Mit-
glieder" bzw. "mindestens die Hälfte der Mit-
.glieder" festgesetzt.
Art. 99 Abs. 2 B-VG,. 1929 hestimmt, daß "ein
Landesverfassungsgesetz nur bei Anwesenheit
der Hälfte :der Mitglieder ~es Landtages und mit

·einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen beschlossen werden kann", Wenn-
gleich ,diese Bestimmung des B-VG. 1929 nur ein
bindendes "Mindest-Anwesenheitsquorum" nor-
miert, so soll doch, auch in Ubereinstimmung mit
Art. 44 Abs. 2 B-VG. 1929 und den Verfassungen
der anderen Bundesländer, diese Regelung auch
für Oberösterreich übernomme'n werden, 'Hiefür
spricht im übrigen auch, daß bei der vorge-
sehenen Erhöhung der Zahl der Mitglieder des

· Landtages von achtundvierzig auf sechsundfünf~
zig (siehe Art. I Z. 7 des Gesetz,entwurfes) ein
Anwesenheitsquorum von sechsunddreißig Mit~
gliedern nicht mehr der Dreiviertelmehrheit ent-

· sprechen würde.
DarübeT hinaus soll im Abs, '2 auch, und 'zwar
in Ubereinstimmung mit der_immer schon im Hin-
blick auf die gebotene sinngemäße Auslegung
des Art. 99 Ahs. 2 B-VG. 1929 geübten Praxis,
ausdrücklich 'klargestellt werden, daß tIinsichtlich
der in einfachen Landesgesetzen ,enthaltenen
Verfassungsbestimmungen dieselben erschwerten
Beschlußerfordernisse gelten. ' .

Zu Art. I Z. 23:
Die Wiederverlautbarung von Rechtsvorschriften,
die als Landesverfassungsgesetze oder als Lan-
'desgesetze in. Geltung stehen, ist derzeit im
Landesverfassungsgesetz über die Wiederver-
lautbarung von Rechtsvorschriften (Landeswie~
derverlautbarungsgesetz), LGBI. Nr. 43/1950, ge-
regelt.

· Diese schon derzeit auf Verfassungs stufe stehende
'.Regelung der Wiederverlautbarung 'Soll im Zuge
der Novellierung des L-VG. 1954 in das Landes-
Verfassungsgesetz über~ommen werden.
Der Abs. 1" des vorgeschlagenen neuen Art. 24 a
entspricht sinngem"äß der Be"Stimmung des § 1
des Landeswiederverlautbarungsgesetzes, stellt
jedoch eindeutig klar" welche Rechtsvorscbriften·
(nämlich: "Rechtsvorschriften, die als Landesv,er-
fassungsgesetze oder Landesgesetze in Geltung
stehen") von der Landesregierung wiederverlaut-
bart werden können,
Die Abs. 2 bis 4 des neuen Art. 24 a entsprechen
wörtlich den §§ 2 bis 4 des' Landeswiederver-
lautbarungsgesetzes.

Zu Art .. I Z. 24:
Im Art. 25 L-VG. 1954 ist das Interpellationsrecht
lmd das Resolutionsrecht des Landtages geregelt.

. Neben deI!' Interpellütionsredll des Landtages
, soll den Mitgliedern des Landtages das Frage-
recht eingeräumt werden-. Eine grundlegende
Aussage hierüber wird in die Lnndes-Verfass.ung

,aufgenommen (rieuer Abs. 2), Die nähere Rege-
lung dieses Frageredllcs der Mitglieder des Land-
tages. wird im' Geschtiftsordnungsgesetz zu
treffen sein:

Zu ,Art. I Z. 25:

Art. 27 L-VG. 1954 regelt nur die Ablegung des
Gelöbnisses "über Aufforderung des Vorsitzen-
den" und läßt die Frage der Ablegung des Ge-
löbni~es durch den Vorsitzenden in der' kon-

.stituierenden S~tzung des neugewählten Land-
tages offen, Eine entsprechende Ergänzung soll
jedoch auch im. Hinblick auf die Neufassung des
Art. 16 (siehe Art. I Z. 15 des Gesetzentwurfes)
erfolgen.

Zu Art. I Z" 26:
Art. 28 L-VG. 1954 enthält die. Bestimmungen
über den Mangatsverlust. Die derzeitige. Z. 2
des Abs, 1 dieses Artikels normiert, daß ein
Mitglied des Landtages seines Mandates ver-
lustig wird, wenn es aus '"der Partei, in de'ren
Wahlvorschlag es aufgenommen war, aussdieidet
oder ausgeschlossen wird .. Diese Bestimmung
widerspriCht der 'Verfq.ssung 'und muß daher auf-
gehoben werden.

Zu Art. I Z. 27:

Die Landes-Verfassung enthält keine-Bestimmun-
gen über "Tagungsperioden" während der ,Ge-
setzgebungsperiode. Bedeutung käme solchen
BestimmungE?I1allerdings nur im Zusammenhang
mit der Immunität der Abgeordneten zu.. Die
Immunität der Mitglieder des Landtages ist im
Art. 29 L-VG.1954 übereinstimmend mit Art. 96
Abs. I B-VG, 1929 geregelt.
Art. 29 L-VG. 1954 (letzter Halbsütz) b'estimmt

,ergänzend, daß "die sitzungsfreie, Zeit weder in
die festgesetzte Frist noch in die Verjährungs-
frist eingerechnet wird", Diese Bestimmung. ist
derzeit - weil es k'eine "Tagungen" ·bzw .. auch
keine "sitzungsfreie Zeit" gibt, nicht anwendl?ar.
Nach der geltenden Verfassung tagt der Landtag
permanent während der gesamten Gesetzge~
bungsperiode, Der letzte Halbsatz des Art. 29
'Soll daher ersat~los entfallen.

Zu Art. I Z. 28:
Die Bestimmungen des .Art. 30 L-VG. 1954 gehen
auf Art. 95 Abs. 5 B-VG, 1929 zurück

Art. 95 Ahs, 5·B-VG. 1929 lautet:
,,(5) affentlichen Angestellten, einschließlich

der. Angehörigen des ·Bundesheeres, ist, im
Falle sie sich um ein Mandat in einem Land·
tage bewerben oder. zu Abgeordneten eihes
Landtages gewählt werden, die für die Bewe.r-
bung um ein Landtagsmandat oder· die Aus-
übung eines solchen erforderlidie freie Zeit oz;u
gewähren. Das Nähere'bestimmen die Dienstes-
vorschriften." ,:r ..'
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Im AJs. 1 des Art. 30 L-VG. 1954 :st n'Jr für I
"oherösteITeidüsme Landesangesiellte" ei.ne wei-
terget.ende Regelung getroffen.

Im Gegen,atz zu Art. 95 Aas. 5 B-VG, 1929 be-
stimmt AI1l,59 Abs. 2 B-VG. 1~:;'9folgendes:

"I') Offentlime Angesteclte. ebo<bEeßlich
der Anrehörigen des Bundesheeres, bedürfen
zur Ausübung eines Mandates im Naticnalrat
ode=-im Bundesrat kei.nes Urlaubes. Bewerben
sie 5ich "UmMandate im Natio:lalr:ll, ist ihnen
die dazu erforderliche freie Zeit zu gewähren.
Das N§ihere bestimmen die Dienstesvor-
schlittel] ."

Der VerfCl50sungsgerichtshot hat im Erkenntnis
Slg. ~'4411~28u. a. ausgeführt, daß die Bestim-
mun, des Art. 95 Abs. 5 B-VG. 1929 "als Min;·
malvorsch:::ift auf2ufassen" ist. Di-e-seFeststellung
hat der Verfassungsgerichtshof irr,:.Zusammen-
hang :nit <Ier damals in Geltung gest,9.ndenen Be-
stimmung des § 8 lit. 2 dEr Tiroler Landesver-
fassung retroffen, wonach .,ct:ent~iche Ange-
slelltE- keines Ur]aubeszur Ausü-bung des Man-
dates· bed'.lrften.

Demn3-m ~ann der Landesv2rJassungsgesetz-
geber hin5idltlich aller öffentlichen ..:\.ngestellten
normieren. <laß sie zur Ausübun;r eines Mandates
im üt·erösi'.erreidüschen Landtag ::"-{e~nesUrlaubes
bedürfen.

Im Hinblidk auf den mit der Funk':ion 2ines Land-
tagse..bgeardneten verbundenen Au:gabenkreis
ist eine ILöglichst gleichartige Behandlung aller
AbgeoTdm~:en nicht nur gerechtfertigt, sondeITJ.
au<b .a<blioh geboten. Art. 30 des Landes-Ve~-
fassungsgesetzes soll daher im 3inne des Art. 59
Abs. 2 B-VG. 1929 neu gefc..ßtwerden.

Ergämend hiezu ist auf das ..Rundschreiben des
Bund<>skan,leramtes vom 16. Seple:nber 1949,
ZI. 43.72l'-3/1949, betreffend d_e Dienstrechts-
stelIu:lg c..er öffentlichen Bediensteten während
ihrer Bewerbung um ein Manda..t und während
der Ausüt.ung des Mandates" Z'.l verweisen, das,
abge;;lellt auf Art. 59 Abs, 2 und Ar!. 95 Abs. 5
B-VG, 1929 Eimelfragen hinsichlEd_ der Frei-
'Stellung t·ei Bewerbung um eir~ 1\1mdat sowie
bei Ausübung eines Mandates klärt.

Zu Art. I Z.2'9:

Der Abs. 1 des Art. 31 L-Ve 1954 soll dur<b
eine "Bestimmung über den Sitz der Landesregie-
rung ::rgä.:lzt werden; siehe dazu die )1eufassung
des Art. 11 (Art. I Z. 10 des GesEtzentwurfesl.

Abs. 2 de!: Art. 31 normiert der?:eit nur, dc.ß "die
Landesregierung aus dem landeshauptmann und
a<bt weiteren Mitgliedern (Landesräten) besteht".
Diese BesLmmung soll durch c..usdr·:icklicheAn-
führung dEr Lande'Shauptmann-~.'tenvertreter er-
gänzt werden. Dabei soll hinsiChtlich der Anzahl
der Lande5iaupinannMStellvertreter die bis.herige
Ubung, zwei Landeshauptmann-Stelb"ertreter zu
beste~!en, jn der Landes~VerfassUIJg zwingend
festgelegt werden.

Da das Landes-VerfasSL.ugsgesetz derzeit ke~ne
Bestimmung über das :;Jassive \'\1ahlrecht in die
Lande'I€g;erung enthält, .~ll der Art. 31 ent-
sprechend ergän2t werden ~(neuer AlJs. 3). Damit
wird a'J<b klargestellt, daß der Verlust de'S
passiven vVahlre,:htes zum I(]. ö. Landtag das Aus-
scheideIl aus der L:mdesregierung zwangsläLfig
nach sich zieht.
S<bließli<b soll i:l den Art. 31 auch die notwen-
dige REgelung rier ErfordErnisse für einen Be-
schluß der Landesregierung aufgenoIT~men wer-
den (neuer Abs. 4). Einsch~ägig-e BE-stimmungen
enthält <ieneit Art. 40 Ab., 4 L-VG, 1954, aller-
dings ohne Festlegung eines Anwesenheits-
quorul!E (siehe dazu auc:h die qezüglichen Aus-
führun~en zu Art. I Z. 40 und 41 des Gesetz-
entwurfEs}.

Zu Art. I !. 3D:

Die Beslimmungen des Art. 32 L-VG 1954 regeln
vor allem die ""Fahl der landesregierung. Zur
vorges-e1lenen Neufassung ist zu bemerken:

1. Gernäß Abs. 1 der g€Uenden Fa-ssung "wird
der n:.andeshaup':mann vom Landtag mit ,eiu~
fadler Stimmenmehrheit gewäbI:. Bei Stim~
mengleichhei: isl jen::!f ge"rrählt, der der
stär'teren im Landtag vertretenen Partei an~
gehc.rt. "
Nadt der Neufassung des Abs. 1 ist bei Stim~
men;rleichheit derj€Iüge gev.rählt. der der an
Maooaten stärkeren Partei angehört. Bei
gleiCher Mandatsstärke 5011-:2n die Parlei~
lande-sRummen rien Ausschlag geben.

2. Art. 32 Abs. 2 L-VG. 1954 lautEt:
,,(~)Die übrigen :Mitglieder der Landes-

n:~ierung werden hi-erauf vom' Landtag in
ebern neu::rlichen Wahlg:mg nach den in
dEr Landtagswahlordnung festgesetzten
Grundsätzen des Ve:hältniswahlverfahrens
gnvählt, wobei der Landesha'..1ptmann auf
di= Liste s~i.ner Partei eingereChn.et werden
kc...nn.WeLn die :\1andats2ahlen gleich 'Sind
Geer sich bei der Ermittlung gleiche Bruch~
teile ergeben, so ist zur Berechnung der den
ei:lzelnen Parteien zukomme::lden Regie-
nmgsmitglieder die Anzahl der auf die be~
treffenden Parteien enUa~IEnden. Stimmen
(PaTteienla:td€'ssummen) zu nehmen."

Im Hinblick auf die BedEutun';J",die der Wahl
der :......1itglieder der LandesregiE-rung zukommt,
soll~n 'vor allem o.ie G:undsätze des Verhält-
niswahlrechtes, die für die vVahl der übrigen
Mitrlieder dEr landesregierung gelten, in der
Lan<les.-Verfassung selb'5t verankert werden.

Im einzelnen ist dazu ,anzuführ€1l:
a) Na<b Abs_ 2 lit. ader Neufassung ist der

Ermittlung der Gen E-inzelnen Parteien ZU~

kommenden Mandate in der I.andesregie.
Iung das d'Hondt'sme S".!':Ste'mzugrunde
zu legen.
Uberdies soll ~argestellt werden, daß
c..ann, wenn die Berechnung unter Zu·

•

• !
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grundelegung der Mandate der einzelnen
Parteien im Landtag, nicht den Ausschlag
zu geben vermag, der Berechnung,der,den
einzelnen Parteien zukommenden Man-
date' ....in der Landesregierung die Partei-
lande.ssummen zugrunde zu legen sind,

,sowie schließlich, daß, wenn sich auch
hiernadl gleiche Ansprüche ergeben, das
Los entscheidet.

b) Die geltende Bestimmung, wonach der
Landeshauptmann auf die Liste seiner
PartEü eingerechnet werden kann, soll dem
Grunde nach beibehalten, jedoch im Sinne
einer vertretbaren, dem Grundsatz der
Zu~ammell'5etzung de( Landesregierung
nachdem Verhältniswahlrecht entsprechen-
den Weise' eingeschränkt werden j Abs, 2
lit. b der Neufassung,

c) Die Landeshauptmann-Stellvertreter sollen
vom Landtag gewählt werden; sie sind auf
die Li?te ihrer Partei einzurechnen (Ab'S,2
lit, c und ,d der Neufassung),

d) Unverändert bleibt die MöglichkeiC der
Wahl der Landeshauptmann-Stellvertreter'
und der Landesräte auf Grund eines· ge-
meinsamen Wahlvorschlages aller' im
Landtag vertretenen Parteien (Abs. 2
lit: d bis fund b der Neufassung). Daneben

. 'Soll gemäß' dem Grundsatz der Zusammen-
setzung. der Landesregierung nach' dem
Verhältniswahlrecht für die Wahl der
Landeshauptmann-Stellvertreter und der
Landesräte auch die Wahl in gesonderten
Wahlgärig-en auf Grund eines Wahlvor-
schlages jeweils derjenigen Fraktion, der
mindestens ein Mandat - in der Landes-
regierung nach dem Verhältni'Swahlrecht
gemäß dem neuen Abs: 2 lit. a zukommt,
möglich sein (Abs. 2lil. g der Neufassung).
Bei der entsprechenden Regelung mußte im

,Sinne der Erkenntnisse des Verfassungs-
gerichtshofe'; Slg. 788/1927 bzw. 2514/1953
davon ausgeganger werden, daß das Prin-
zip' de"rVerhältniswahl dann, wenn es sich
u'm die Besetzung nur eines einer Minder-
heitspartei gebührenden Mandates han-
delt, nur gewahrt werden ka!1n, wenn nur
diejenigen Stimmen als gültig angesehen
werden, die für den Wahlvorschlag jener
Partei' abgegeben werden, deren Mandat
zur Be'Setzung gelangt, und wenn dieser
Wahlvorschlag wenigstens so viele Stim-
men erlangt,' als nötig sind, damit dieser
Gruppe im Verhältnis zu den 'übrigen ein
Mandat zugewiesen werden kann. Nur so
kann, nämlich. sichergestellt werden, daß
der auf einem solchen ordnungsgemäß ein-
gebrachten Wahlvorschlag einer Minder-
heitspartei Aufscheinende auch gegen den
Willen der Mehrheit gewählt werden
kann.
Der -Bestimmung des letzten Satzes des
neuen ADs. 2 lit.g liegt die Erwiigi.mg zu-
grunde,_ daß flicht -gefordert werden soll,

, T

I

daß die auf dem Wahlvorschlag einer
Partei Aufscheinenden sich ~elbst wählen
müssen, .Ergänzend wird hiezu noch be-
'merkt, daß dieser Regelung besondere Be-
deutung im' Hinblick auf eine allfällige
Abberufung eines auf Grund eines Wahl-
vorschlages einer Partei Gewählten zu-
kommt. (siehe dazu den neuen Art. 33
·Abs. 3 erster Satz: Art. I Z. 31 d.,,; Gesetz·
entwurfes), weil die Abberufung eines
,salmen Mitgliedes der Landesregierung
praktisch nur dann möglich sein wird,
wenn die Stimme desjenigen, der abbe-
rufen werden soh,' hiezu nicht erforderlich
ist.

3. Der neue Abs . .4 ent'spridlt im Wortlaut dem
Art. 32 Abs. 4 L-VG. 1954.

4. Gemäß Art. 32 Abs. 5 L-VG. 1954 j,1elben i:l1e
Mitglieder der Landesregierung im Amt, bis
der neue Landtag eine neue Landesregierung
gewählt und diese gemäß Art. 34 die Ange-
lobung geleistet hat".

.Die Neufassung ist durch die Neufassung des
.Art. 34 Abs. 3 (siehe Art. I Z. 34 des Gesetz-
entwurfes) bedingt. Es muß jedenfalls ~icher-
gestellt bleiben, daß die Funktionsperiode der
im Amt befindlichen Landesregierung so lange
währt, bis die neugewähUe Landesregierung
ihre Funktion antreten kann.

. (

Zu Art. I Z. 31:

Art. 33 L-\fG. 1954 lautet:

"Artikel 33.
Die Weigerung eines Mitgliedes der Landes~

regierung, die, ihm ,übertragenen Geschäfte zu
übernehmen oder fortzuführen, 'zieht dessen
Ausscheiden aus der. Landesregierung nach
sich. Das Ausscheiden des betreffenden Mit-
gliedes der Landesregierung wird durch Be-
schluß der Landesregierung fe'Stgestellti vom
Tage dieser Besdllußfassung an ist dieses Mit-
glied als ausgeschieden zu betrachten. Erklärt
die Partei, auf deren WahlvorsdIlag hin das
betreffende Mitglied der Landesregierung ge-
wählt wurde, daß keines 'ihrer Mitglieder die

.bezeichneten Geschäfte übernimmt oder lehnt
das auf Grund einer Ersatzwahl gewählte Mit-
glied dieser Partei die Ubernahme der Ge-
schäfte ab, so findet die neuerliche Ersatzwahl
nidlt nach den Bestimmungen des Artikels 32,
sondern durch den Landtag mit cinfa'cher'
Stimmenmehrheit statt."

Diese Bestimmungen tragen der gegebe-nen politi-
schen Verantwortlichkeit der Landesregierung
g'egenüber dem Landtag, nicht im gebo,tenen Maße
Rechnung. Dazu kommt, daß gegebenenfalls die
Landesregierung gleichsam "in eigener Saroe"
entscheidet. Uberdies enthält die Landes-Ver-
f~S'sung derzeit keine Aussage übe~ die Möglich-
keit ,der freiwilligen vorzeitigen Zurücklegung
des Amtes eines Mitgliedes der Landesregierung.
Eine Neufassung des Art. 33 ist daher geboten.
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. DeI neue Art. 3'~.trägt dem Grundsatz Red1nung,
daJ eine AbberuFung eines ~itgliede'S. der LaI'_-
de:Hegierung au:l Grund e~nes Mißtraue:nsar ...-
trages nur unter .jen sinngemäß gleichen Voraus-
'se1zungen 'erfolren kann wie die ,",Vah! des Ab-
zujertifenden; ~~.::he dc.l;U den nellen Art. 32
(Art. I Z. 30 des Gesetzentwurfes).

Zu Art. I Z. 32:

Nuh Ar1. 34 AI·5. I L-VG. 1954 hat der L.ndes-
hau9tmann folg:::::ldes Gelöbr-is zu leisten: "kh
gelobe, daß ich :'ie Verfassu:l.g und alle G~set'iZe
de5 Landes" getr:::"..1beobachtEn und meine- Pflkbt
na::h bestem ~"issen und Gewissen el füllen
werde. So warn mir Gott hElfe."

In de:l Abs. 1 scl~ die Bestimmung aufgenommen.,!
werden, daß die Weglassung der religiösen Be-

"·::tenef"olngzuläss~,;- ist.

Zu Art I Z. 33:
Dc...sGelöbnis des Larrde'Shauptmannes gemäß
Alt. 34 Abs. I L-VG. 195~ bzw. der a'origen
:tvHtglieder der :"andesr-egien.l.ng gemäß Abs, 2
ist OLr a--lfdie ,,""'..·erfassLng und alle Gesetze des
Landes" abgesteJlt. Die:ses Gelöbnis ist VOK allen
M~tgliedern der Landesregierung vor dem Land-
tag zu leisten.
Neben dLesem C e-löbnis ist v::m allen :Mit-qliedern
de:r Land:2!sregie:ung das Gelöbnis auf die B".lndes-
verfassung gemIUl Art. 101 Abs. 4 B-VG. 1929
ab:zulegen. Die Angelobung des Landeshaupt·
ma.nnes durch d~nBundesprasidenten kan:! nach
den ErfairungeD. der Praxis im Regelfalle ~rst in
einem gewisse!} ...eitlichen Abstand von der Wahl
du reh den Landlag erfolgen.
Vvenn nun, Wd5 offenbar der Fall ist, die Be-
sttmmun'J des A rl. 101 Abs. 4 B-VG. 1929 50 aus-
ge"legt werden muß, daJ auch der Landeshaupt-
mann die AngeJcbung auf d~e Bundesveria.ssung
"vor Antritt df:3 Amtes" zu leisten hat, dann
kc.nnen der Lanaeshauptmann - und mit ihm die
ü1:rig-en Mitglieder der Landesregierung weH
die neugewählte Landesregierung nur ins!Jesamt
ihre Funktion antreten kilr:r: - kraft dieser
bli ndesverfassungsgesetzhchen Regelung b_ktisch
ihr Amt. nicht =:im"T ag der vor dem Landtag
geleisteten Angelobung-" antreten. Dieser Sa6-
IdJe soll Rechr..Lng getragen werden. Auf die
Neufassung des Art. 32 Abs. 5 wird hinge1OVie'Sen
(1'_rt.I Z. 30 de, Gesetzentwurfes).

Zu Art. I Z. 34:
A~t. 34 Abs, 4 L-VG. 1954 bestimmt derzeit, d.n
die Gebuhren der Mitg-lied:2r der Landesregie-
rung dUirch Be, chluß des Landtages fest'llesetzt
w~rdren. "
Der Abs," 4 soll im Sinne der Neufassung des
ArL 10 Abs, 7 ü": er die Bezüge der Mitgliec.er des
Landtages (Ar\. : Z. 9 <'es Gesetzentwurf.s) ge-
ändert' werden. Dabei wEir c.i.:.ch darauf :Bedacht
ZL nehmen, daß ::remäß ~ 32 V-UG. 1920 die Höhe
der Beziige de'S Landeshaup-tmannes durre Bun-
desgesetz festgesetzt wird,

l

Zu Art. I Z. 35:

Art. 35 L-VC~l.1954, lau tet:

,.Artikel 35.
:1) Im Fall€: der zeitweiligen Vermnderun;}

eines Mi:.gJieaes der Landesregierunq betrc..Lt
der LandeslIau]ltman:1. ein anderes Mitglied c-er
Landesregierung mit dessen Vertretung,

)) Für den FaJ1 länger dauernder Abwesell-
hefi.t oder '.l;erhinderung reines Mitgliedes de r
La!flC:.esre';::JierLngkaIln vom Landeshauplmann
auf Grund eines Vorsrnlag€s jener im Landtage
vE-rtreteneL Partei, der das betreffer ..de N:"i!.-
glj ed der LaLie5.Iegierung angehört, ein lV.::il-
gljed des Landtages in jie Landesregierung
einberufen WE rden.

(~) Diese :E.2Iurun;J gi~l nur für die vom
Landeshau}ltIDan...~festgesetzte Dauer."

Die 3e-stimmLngen der Abs. 2 und 3 stehen offen~
bar mit Art. 100 A bs. 1 B-VG. 1929 in Wide<-
spruch. dem-.ufolge "die Vollziehung jedes Lan-
des ~ine vorn L~dtag zu wahlende Landesregie-
runr ausübt u,

Die Frage der ·Ve:tretung ::!1nes Mitgli-edes der
Land.e'Sregierunl;- im Falle: der Verhinderung -
aus~enommen die Vertrelu:1g des LandeshaUJrt~
mannES (sif:'lJe da::zu die neuen Art. 38 und 3~i
Art. I Z. 38 und 39 des Gesetzentwurl~5) - ,cll
daher in UbereinstimlLung mit der maßgebende:n
Red_tslage n:!ch d~rBundesverfassung neu ;J=-
rege"}! werden.
Zu den BesLm::lungell deI bei den ersten Sät:.€::
des neuen Alt. ~;5Abs. 2 ist ergE:nzend noch kJar-
zust:21~enr daß auCh i:1. diesen Fällen der Ve:r-
tretum;r eines "r..1i1gliE;desder Landesregierung
das im neuen Art. 31 Abs. 4 (siehe Art. : Z. !9
des Ge.setze:tt",'-urles:1 umschriebene Anwese:l-
heitsquoru:n. für 'Einen Beschlufi der Landes-
regi=T'.lng (minoestens fünf Mitglieder) uneinge-
schr,3nkt gilt, daß ;aber anderersei.ts der mit d=r
Ver1retung :2!:nesJ\.1itg~iedesder LandesregieruD.g
Betraute bei AbsLmmungen, und 2war nur bei
Abs:immungen, das Stimm.ern: des vertretenen.
Mit~li~des n: it ausübt.

Zu A<t. I Z. 3&:

Nach der B=sLmmung dES ersten Satzes d=s
Art. 35 L-Vc. 1954 sind di~ Mclgiieder der Lan-
desrrerierung nur berl€:chtigl, aIl deIl Beratungen
eines ,Aussd1Usses des Landtages teilzunehmen.
WenngleiC:"1aus dem z;wei:en Satz de~ Art. 36-
zu sdl~ießen ist. daß die Mitglieder de:- landes~
regi~I'..mg be:echtigt sjnd, EUch an den Sitzungen
des Landtagzs teJzunehmen, soU dom die.s=s
Recht ausdrücklich fes1gestellt werden,

Dberdies haben bei strenger Auslegur..g :l~s
geltenden Art. 3-6 de Mitglieder der Landesre~€-
runl nur da:s Recht, an den "Beratungen" rl~r
Aussmüsse :eilzuneblllen, nicht aber etwa bei
eine:r AbstimmUJlg anwes.end zu sein; djeoo Aus·
legeng soU ilu!ö;]esdJ.lo.ssen werden.

•

• I•
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Der Art. 36 soll daher im Sinne, einer, diesen Er-
wägungen entsprechenden KlarslelJung neu ge-
faßt werden.

Zu Art. I Z. 37:
Art. 37.L-VG. 1954 soll durch sinngemäße Uber-
finhme der Bestimmung des Art. 105 Abs. 3 B-VG.
1929 über das Anwesenheitsquorum bei. Fassung
eines Beschlusses des Landtages, mit dem eine
Anklage im Sinne des Art. 142 B-VG. 1929 er-
hoben wird, ergänzt werden.
Damit im Zusammenhang soll im Abs. 1 des
Art. 37 weiters klargestellt werden, daß die Ver-
antwortlichkeit der Mitglieder des Landtages
den "selbständigen Wirkungsbereich des Landes"
um faßt.

Zu Art. I Z. 38:
Nach Art. 38 Abs. 1 erster Halbsatz L-VG. 1954

."vertritt der Landeshauptmann d~s Land". Diese
im Art. 105 Abs. 1 erster Satz B-VG. 1929 vor-
gezeichnete Zuständigkeit des Landeshaupt-
manne's kann durch die Landesverfassung nicht
eingeschränkt werden. '
Eine solche - und damit offenbar mit der Bun-
desverfassung in Widerspruch stehende - Ein-
schränkung ~tellt jedoch Art. 38 Ab•. 2 L-VG.
1954 dar. Diese/Bestimmung soll daher entfallen,
Dafür spricht auch, daß sie immer wieder zu
Schwierigkeiten in zivilgerichtlichen Verfahren
geführt hat, weH -der Begriff "Urkunde'" zu um-
fa~send bzw. zu upbestimmt ist. "
Allerdings ist. damit im Zusammen~a"n,g noch
darauf hinzuweisen, daß die Verfassungsbestim-
mung, wonach der Landeshauptmann das Land
vertritt, nicht ausschließt, daß die Willensbildung
(vor allem in den Angelegenheiten des (Landes
als Privatrechtsträger) im Innenverhä1tiiis der
Landesregierung zukommt bzw. die A~fgaben
etwa der Privatrechtsverwaltung auf 'die Referate
der Landesregierung aufgeteilt werden.
Der letzte Satz des Abs. 1, der die Vertretung
des Landeshauptmannes in Angelegenheiten der
mittelbaren Bundesverwaltung zum" Inhalt· hat,
soll in den Art. 39 überstellt werden (siehe Art. I
Z. 39 des Gesetzentwurfes).
Die Vertretung des Lancteshauptmannes erfolgt
durch 'die Landeshauptmann-Stellvertreter. "Die
Landeshauptmann-Stellvert~eter sollen in Hin-
kunft pereits vom Landtag nach. den Bestimmun-
gen, des Art. 32 (siehe Art. I Z. 30 des Gesetz-
entwurfes) g~wählt werden. Durch den Hinweis
im neuen Art. 38 Abs. 2 auf Art. 31 Abs. ~ wird -
klargestellt, daß nur diese vom Landtag ge-
wählten Landeshauptmann-Stellvertreter diese
Funktionsbezeimnung führ,e:n.

Die inhaltliche Aufteilung der .Vertretungsbefug-
nis auf die beiden Landeshauptmann-Stellver-
treter ist eine Aufgabe der Landesregierung" die
dabei nur soweit gebunden ist, als sie die Ver-
tretungsbefugnis nur- auf die vom Landtag ge-
wählten Landeshauptmann-Stellvertreter auftei-
len kann. Diese Zuständigkeit der Landesregie-

-rung ergibt sich hinsichtIlch der Verlretung des
Landeshauptmannes in Angelegenheiten .der
mittelbaren Bundesverwaltung und hinsichtlid1
der Vertretung ,des Landes aus Art. 105 Abs. I
B-VG. 1929, im übrigen - auch unter Bedacht-
nahme auf den Grundsatz der verfassungs-
konformen- Auslegu!,g' - aus Art. 101 Ab•. 1
B-VG. 1929.
Die Bestimmung des ersten Satzes des Art. 38
Abs. I, wonach. ,..der Landeshauptmann seine Ver-
tretung im Vorsitz" (in der Landesregierung)
"aus der Mitte der Landesregierung bestimmt",
muß daher entfallen; damit im Zusammenhang
soll der Art. 38 dahin ergänzt werden, daß das
Nähere über die Vertretung des Landeshaupt-
mannes die Landesregierung bestimmt.

Zu Art. I Z. 39: .

Der geltende Abs. 1 des Art. 39 L-VG. 1954, wo-
nad1 der Landeshauptmann die Vollziehung des
Bundes in den Angelegenheiten der mittelbaren
Bundesverwaltung ausübt, ist im Hinblick auf
die Neufassung des Art: 8 (siehe Art. I Z. 5 des
Ge'setzentwurfes) entbehrlich, wenn im einleiten-
den Teil 'der Bestimmungen des derzeitigen
Abs. 2 anstelle der Worte "in diesen Angelegen-
heiten" die Worte "in den Angelegenheiten der
mittelbaren Bundesverwaltung (Art. 8)" gesetzt
werden. 'Die Neufassung des Abs. 1 trägt diesen
Uberiegungen Rechnung.
Der neue Abs. 2 enthält die derzeit im Art. 38

. Abs. 1 enthaltene gleichartige Feststellung.

Zu Art. I Z. 40 und 41:,
Zu Art. 40 L-VG. 1954 ist folgendes zu bemerken:

a) Abs. 1 enthält - ineinander verflochten .:.-
Bestimmungen über die "Auf teilung der Ge-
schäfte" der Landesregierung ("Gesd1äftsver·

. teilung der Landesreg~erung") und die Orga-
nisation des Amtes der Landesregierung (als
GesChäftsapparat) . Eine Trennung dieser
Organisationsnormen ist schon allein des-
wegen geboten, weil die Aufteilung der Ge-
smäfte der Landesregierung als Teil der Ge-
schäftsordnung der Landesregierung in die
Zuständigkeit der Landesregierung fällt, wäh-
rend. die Geschäftsei'nteilung des Amtes der
LandC'Sregierung vom Landeshauptmann (mit
Zustimmung der Landesregierung) zu erlassen
ist.

b) Der Begriff "Geschäfte der Landesverwaltung"
im Abs. 1 ist zu 'eng, weil die Geschäftseintei·
lung des Amtes der Landesregierung auch die
Geschäfte der mittelbaren Bundesverwaltung
mit erfaßt (siehe Abs. 2).

c) Die Organisation des Amtes der landesregie-
rung ist - im Bundesverfassungsgesetz
BGBI. Nr. 289/1925 betreffend Grundsätze für
die Ei~rich.tung ~und· Geschäftsführung der
Ämter der Landesregierung außeT .Wien gere-
gelt. Aus di€sem Bundesverfassungsgesetz
sind derzeit nur die Bestimmungen über die
Zuständigkeit zur Erlassung der GeschtHtsein-
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, teilung: des, Amtes ,jen-'Landesregierung in -dlie
Landesv;,:!rfas5ung i-bernommen (Abs. 1 letz~eT
Batz und !Aos. '2). Die·.grundlegenden Bestim-

,~/ITlungen beceffend dü: Organisation des Am-
. tes der:::Lanc.esregiE rur_9 (wie: Gliederung -c...es
Amtes in. Abteilungen, Aufgaben der Abtei-
.-Lungen .usw.) 'Sind in- der Landesverfassrmg
aich: ve::-ank.ert.

d). :>ie Bestinlmungen des A":)s.3 und des Abs.. 5
"}ber -dQi:" "~·VeisunJsr.E.'::ht des Landest.aup1-
:nannes .gegenüber den übrigen MitgLiEd~r:l
der .="and·esregier'.lQg sind verfassungsrechtlich
bedenkHch ".lndsol eu ersatzlos entfaller...

.,'

Die Bestifu.:nung-€n des zweiten und drit1 eu
Satzes des 'Abs. 4:>elIeffend die BesdJ.lußf%-
suny der Lande5relier~"'ng gehören, der gege-
':Jenen SystE_matik oEntsp~echend,in den Art. 31
:Sie~e dazu die Neafass'.mg des Art. 31 ~eILäß

:Art. I Z. 29 des GE:Setzentwurfes).

f)' SchLeßlich .oll "eI A"os.7, wonadJ. der Gel-
:endIhachun-,;}der '-erantvvortung der l\1itglie-
der :de'r Landesreg: erung die -Immunität ni:::ht
2m l,Nege sieht, -ertfallen. Diese Be'Stimm-eng
:st in ihrer" rechtlioen Bedeutung auf d~e Be-
5qrgiing VOL An~,elegenheiten der mittelbaren
nt.ndesVerw altUEg besduänkt und nur 'o/v ie.-
dertolung der ein~chlägiger_ Bestimmung des
Art. lOS·At·s, 1 let~ter' Satz B-VG. 1929.

. - e)

Im \ibrigen ist auch die Bestimmung des VOT-

letzlen Satzes des ."\rt. 105 Abs. 1 B-VG. 1929,
,"'wonach der Gelterdmachün9 der Verantwor-
tung des' L:tndeshLuptmarmes als Organ der
mittelbar-en Bundesverwaltung bzw. des :,hn
in cüesen Angelegenheiten vertretenden Lan-
deshauptmann-Stelllve'rtreters die" Imm...:.nTtät
:licht im Wege stebt, in die Lande.-sverfassLng
~id11 übernommen (siehe dazu Art. 39),

Dfese·"Uberleg1JT_gens!prechen dafür, die jetzt im
Art 40 enthabenenNrormen neu zu fassen l: nd
bei "dieser Gelege~heil ZlL tr,ennen zwischen c.en
BeStiminunaen betref:end die. Landesregi€'f1.:.ng
(ne'~er Art.'40j und je:len ulJ.er das Amt der Lan-
qesregierurLg ('::I.euerJ_rt. '403.). Damit im Zusam-
menhaI'lg"soJl überdie:s festgelegt we.rden, daf3di-e
LandesregiErung ihre Gesdü!ftsordnung d=ID

; Landtag 'zur Kenntn1s zu bringen hat.

Zu Arl. I Z:.42:
Ar!. 41 L-VG. 1954 lEtreflend den Lande, arr ts-
direktor SOUl a"1Jchim HinblLck auf §' tAbs. 3 dles
Bur_desverfoss1JLgsge!Etzes BGBI. Nr. 28911925,
durCh E:ine BeslimmuLg übe'::" die Bes~ellung dleos

- -Landesamtsdirektor-S1Elhrertreters ergänzt wer-
. den.

Zu Art. I Z. 43:
t. "Uie gelt-en:ien BEstimmungen des Art. 42

L-VG. 19-54 betreEend die Weisungsgebun-
dEonheit d-e:r "Amgestellten des Landes"
(Am;. 1), die.Diemi:hoheit des Landes gegen-
über seitle" AngE:Stellten (Abs. 2) und die
AmlshafluThg· (Abs. 3) sollen zur Gänze entf.al-
len, und zv.cr" aus jolgenden Erwägungen:

a) -Die W~isungsg€bundenheit aller- den
obersten OrgEllen des Landes nacbgeord-
neten Organe Imd d-eTen Verantwortlich-
keit ist bundesv-edassungsgesetzlio gere~
gelt im Art. 2C. Abs. 1 B-VG. 1929.
Demgege::lube: erfaßt die Bestimmung des
Abs. 1 eberse~ts nur clie "Angestellten de.s
Landes"', aLderersei:s läßt sie unberück·
'Sichtigt, daß 3.uch dle "Angestellten de5
Landesu etwa dann - kraft bundesverfas-
sungsrechtlil:t~er Anordnung - weisungs-
frei gestell':. .siDd,wenn sie 1\1itglieder einer
Kollegialbehö:de im Sinne des Art. 133
Z. 4 B-VG. 1929 sind (zum Be;spiel Mit-
glied dE-S Landesagra.rsenates oder der
Landesg:und v::!rkehrskommission).'

b) Eine Au:srlbung der :::JiEnsthoheit kommt
begrifUidl nur gegenüber öffentlidt-redl.t-
lichen E::!dü:msteten in Betracht. Die Zu-
ständigkeit der Landesregierung (als ober-
stes Vollzugsorgan des Landesj ergibt sidt
bereits aus <ler Vol~zug~-kompetenz des
Landes, ist darüber Hnau-s aber auch im
Dienstrecltt selbst verankert. Abs. 2 läßt
überdies untErücksicr_tigt, daß Akte- in
AusübulJg der Dienstt~oheit auch von der
LandesrE-gienmg nc..cbgeordneten .Dienst-
behörden gesetzt wer:l.en.

c) Die Am1.shaftong ist auch bezüglich der
Länder bundesverfassungsgesetzlich gerE-
gelt im Art. ~3 Abs. l bis 4 B-VG. 1929.
Davon a~:)geseD1e::list die Formulierung des
einleitenden Satzteile:s des Abs, 3 ("Das
Land un,j seiDe Organe") im Hinblick auf
die Bestimmu:lgen des Art. 23 B-VG. 1929
nicht treHenci.

2. Die Landes-Verfassung enthält derzeit keine
Aussage über d!En landeshaushalt. Es 'Sollen
daher grundlege:lde Bestimmungen hierüber
in die 13.nde:s-Verfas5".mg aufgenommal
werden.
Der an die SteJlleodes bisherigen Art. 42 tre-
tende neue Absdmitt D des 3. Hauptstückes
ist - mit Ausnahme des Ar!. 42 Abs. 4 -
auf die derz~it gwhte Praxis abgestellt. Dieser
Abs. 4 trägl <Je'r Sleil1Jng des Landtages ge-
genühelI" dEr Landesverwaltung Rechnung.
Welche Or'Jane -des Landtages über die im
Voranschlar prälioinierlen Sinnahmen und
Ausgaben Lir del~Samaufwand des Landtages
zu verfüg-en haben, wird im GBschäftsord-
nungsgesetz zu ":::2stimmen sein.

Zu Arl. I Z. 44:

Die Landes-Verfassnng soll durch Aufnah.:.--neVOR

grundle'genden Aus~agen über die Gemeinden
ergänzt werdeL Die:;::vor allem .e..uchim Hinblick
auf die durch die ~u::ld€:s-'V'erfassungs9'e-setzno-
velle 1962, BGE1. ='I,. 2~S, geschaffene ne'~e Ver-
fassungsrechtslage auf dem Gebiete des Gemein-
derechtes.
Das neue' 4. Haupts1iick trärt diesen Uberlegun-
gen RedJ.nung.

•
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Zu Art. I Z. 45:

Diese Änderungen ergeben sich durch die Auf-
nahme des neuen 4. Hauplstückes in die Landes-
Verfassung. '

Zu Art. II:
" "." ..

Der Landtag besteht derzeit aus 48 Mitgliedern.
Die Erhöhung defZahl der Abgeordneten auf 56
soll erst ab der nächsten Gesetzgebungspe,riode
erfolgen. Die Erhöhung der Zahl der Abgeord-
neten muß jedoch bereits dem Wahlverfahren bei
der nächsten Landtagswahl zugrunde gel~gt
werden. Ahs. 1 stellt dahe'I ein"erseits klar, daß
für die laufende Gesetzgebungsperiode die Zahl
der Abgeordneten weitcll'hin 48 beträgt, daß aber
andererseits ~bei de·r· nächsteh Landtagswahl

.'56 Abgeordnete zu wählen' sein' ~erden. . .
Die Bestimmungen über die' Wahl der Landes·
regierung sollen in wesentlichen Belangen er-
gänzt werden ..Dies gilt. im besonderen auch hin-
sichtlich der beiden Landeshauptmann~Stellver-
trete!.". Nadl der geltenden Rechtslage sind neben
dem:' Landeshauptmann vom Landtag 8' w:eitere
Mitglieder der Landesregi1erung zu wählen; die
Bestellung der beiden Landeshauptmann-Stell-
vertreter aus dem Kreis der 8 gewählten weiteren
Mitgliede.r der LandesregIerung erfolgt d,urm die
Landesregierung. Nach der vo.rgesehenen Novel-
lierung des Art. 32 L-VG..1954 sollen in Hinkunft

Li n z, am 13. April 1911

Sdlweighofer

Obmap.n

die beiden Landeshauptmnnn-Stellvcrtreter aber
vom Landtag' gewählt werden.

Würde die Novellierung des Art. 32 L-VG. 1954
mit dem Ablauf des Tages der Kundrnachung in
Kraft treten, wäre daher eine nc.uerl.idlC Wahl
deI beiqen ,Landeshauptmann-Stellvertreter, und
zwar durch den Landtag erforderlich. Da keine
sachlidJ:e Notwendigkeit- besteht, noCh "während
,der laufenden Gesetzgchungsperiodc von der

. ' geltenden Rechtslage abzuweichen und die beiden
Landeshauptmann-Stellvertreter durdl den Land-
tag zu wählen, soll gemäß Abs. 2 die vorgesehene
Novellierung des Art. 32 erst mit Beginn der
nächsten Gesetzgebungsperiode in Kraft trete.n.

Im übrigen soll die Landes- Verfassungsgesetz-
novelle 1911mit dem Ablauf des Tages der Kund-
machung im LandesgesetzbJatt für Oberösterreich
in Kraft treten. Gleichzeitig damit ist das Landes-
wiederverlautbarungsgeselz, LGB\. Nr. 4311950,
dessen Regelungen als Art. 24 a in die Landes-
Verfassung übernommen werden' (siehe Art. I
Z. 23 des Gesetzentwurfes), aufzuheben.' .

Der Ausschuß für Verfassung und Verwaltung be-
antragt, der Hohe Landtag möge das beigefügte Lan-
desverfassungsgesetz, mit dem das O. ö. Landes-Ver-
fassungsgesetz t954 geändert wird (Landes-Verlas-
sungsgesetznoveiie f91t), besdliießen.

Pauzenberger

Berichterstatter
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Land~sver.assungs~e~etz

vom '~""""""''''''''.'.'._ R'_ •••_•••• ,_ ~ .

mit dem das O. ö. Landeos-Veriassungsgeselz 1954 geändert wird (i.andes-Verias>ungsgeselznoveße 1971)

DeI D. Ö. I.andta';J hat b2schLossen:

Da:: O. ö. Lanc.es-Verfassungsgesetz 19,5...:"
LGBLNI. 50. in deI Fassung der Landes- Verfassungs-
geset.novelle 1969, LGEL Nr. 19, WiTd wie folgt ge-
ändert:

1. I:TlArt. 1 ha: der ·erste- Satz zu lauten:

"Ot-erösle-rreich ~st -ein selbständiges Bun-
desland der demokratischen Republik Oster-
reich."'

•
2. I.r1. 5 ,..ird ouigehoben.

3. Iiern Alt. Ei werden anstelle des Abs. 2 folgende
I.bsälZE angefügt:

,,(2) Da~ oberösterreichi"Sdle Volk äußert
seine:t Willen durch die Wahl der l.t:itglieder
des Landtag es und durcr_ da.s Volksbegehren.

(3) Das Recht des VolksbEgeirens umfaßt
das Verlangen auf Er!as'Sung oder Abänderung
oder Aufhebung VDn Gesetzen einschließlich
der Yerfassungsgesetze.·

4. Art. 7 hat zu lauten:

"A rt I k e I 7.

D~e Gesetzgebung und die Vollziehung
lallen in den selbständigen \t\7irkungsbereich •
des Lande:s, soweit sie nicht durch die Bun-
desverfassung ausdrücklich dem Bund über-
trage:l sin:!,"

5. J...rt. 8 tat zu lauten:
..A r t i k e f Il.

Die Vollz!ehung :les Bundes im Bereich des
Landes üben, sow~it "Sie in mittelbGrer Bun-
des,rerwal-:ung besorgt wird, der Landes-
ha.uplmann. und die ihm unterstellten Behör-
den aus,u

6. hrt. 9 tat zu lauten:

"Artikel 9..
(1) Die F9.rben des Landes: Oberösterreich

sind w,em· rDt.
(2) :=>as Land OberösterreiC:i führt als Lan-

desw:lppen das h~~torisd1e Wappen; es be-
steht aus einem mit dem Herzogshute gekrön-
ten, gespaltenen Schild, der Iechts einen gol-
denelJ Adler im schwarzen Felde trägt, links
von 5ilber und rot dTeimal gesp.alten wird.

.1

_1
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Die bildliehe Darstellung des Wappens des
Landes Oberösterreidl ist im Landesgcsclz-
blat~ kundzumachen.

(3) Das Recht zur Führung des Lnndeswap-
pens steht ,den Behörden, Ämtern und Anstal-
ten des Lande'S Obcröslcrrcidl zu, inwieweit
anderen physischen oder ju'ristisdlcn Perso-
nen die Führung oder eine sonstige Verwen-
dung des Landeswappens zusteht oder bewil-
ligt werden kann und inwie~cil die Verwen-·
dung des Landeswappens verboten ist, ist
durch Landesgesetz zu regeln.

(4) Das Landessiegel weist das Landcswnp,;,
pen mit de'f Umschrift ,Land Obcröslcrreich.'
auf."

7. Art. 10 Abs. 1 hat zu lauten:
,,(1) Die Gesetzgebung des Landes wird vom

Landtag ausgeübt. Ocr Landtag besteht aus
sechsundfünfzig Mitgliedern."

8. Art. 10 Abs. 4 hat zu lauten:
,,(4) Der Wahltüg muß ein Sonntilg oder ein

andeJ1er öffentlicher RuhetClg sein."

9. Art. 10 Abs. 7 hat zu lauten:
,,(7) Die Bezüge der Mitglieder des Land-

,tages sind durch LCllldesgesetz zu regeln. U

10. Art. 11 hat zu lauten:
"A r I1 k e I 11.

(1) 'Sitz d~s Landtages ist die Lundcshaupt-
stadt Linz.

(2) Für die Dauer außerordentlidlCr Ver-
hältnisse kann der Erste Prüsidenl den UlIld-
tag in einen anderen Ort. dos Bundeslandes
berufen."

11. Art. 12 Abs. 2 hat zu luuten:
,,(2) Den neugewählten Lnndlag hat der

ranghöchste, im Falle der Verhinderung der
jeweils rangnächslc Präsident des bisherigen
Landtages, der auch dem neugewählten Land-
tag angehört, zur ersten Sitzung einzuberufen.
Kann die Einberufung des neugewählten
Landtages durch keinen der Präsidenten des
bisherigen Landtages erfolgen, so hat das an
Jahren älteste, im Falle der Verhinderung das
jeweils nächstälteste Mitglied des bisherigen
Landtages, das auch dem neugewählten Land-
tag angehört, zur ersten Sitzung etnzuberu-
fen.': '

12. Dem Art. 12 :.vird als Abs. 3 angefügt:
,,(3) Der neugewählte Landtag ist so einzu-

berufen, daß e,r innerhalb von vie·r Wochen
nach der Wahl 'Zu seiner ersten Sltzung zusam-
mentreten kann."

13. Art. 14 hat zu lauten:
"A r 11 k e 1 14.

Vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode kann
der Landtag durch Landesverfassungsgesetz.
seine Auflösung beschließen. N
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~4. De'I Bestimmung des Art. 15 wird die Absatz-
bezeichnung ,_(I) >i yorangeselzt; als Abs. 2 wird
angefügt:

.(2) In der Wahlausschreibun!J ist der Wahl-
tag so fe'Stzusetzen, daß diE Wahl zum frühest-
möglichen . Zeitpunkt du:-rngeführt we'rden
kann."

Beilag.a ~,49/l9?1 um kUf2sduiftlidlen !Be-irt des o. Ö. Landlages, XX. Ces.etzg-ebungspe:-iode

15. Art. 16 hat zu laulen:
..Artikel 16.

gen Vorsitz in c.er erst~n Si:zung des neu-
t"rewäh1ten Landtages führ1 der: enige. der den
Ldndlag einberufen hat (A.rl. 12 Ab,. 2), und
zwar bis zur Ubernahme des Vorsihes durc.h
den neugewählten Elsten Prii:sider.:.ten
(Art. 11)."

16. Art. 17 hat zu lauten:
..Artikel t1.

(1) Den Vorsitz im Lane..tag :ührt der Erste •
Präsident.

(2) De·f E:.-ste Präsident ,.rird _m Falle seiner
Verhinderung vOffi,Zweit(;n bz:w-.Dritten Prä-
sidenten vertreten. Sind d.er Zweite und -der
Dritte Präs;ee:lt verhindert, den Ersten Präsi-
denten zu vertreten, dane ver:ritt ihn jeweils
das an Jahren älteste Mit!Jlied des Lancttag-es,
das einer Pc.rlei zugehört, die einen der Prä-
sidenten stellt.

(a) Das Stimmrecht dES Vcrsitze:lden bei
VVahlen und Abstimmun;:Jen bleibt gewahrt.

(4) Der Erste Präsident der Zw-eHe Präsi·
dent und de-r Drate Prä sie ent ::.ind vom Land-
tag aus seiner lvlitte zu wähle:tl.

(5) Sofern die im Landt:tg vertret~nen Pe..r-
te~en nicht anders übereinkommen, fällt der
Erste Präsident der Pan ei IT it der größten
Anzahl von :Mandaten zu. Bei gleicher Man-
datsstärke geben die bei der "Vorangegange-
nen Landtagswahl auf di,e bel reffenden Per- •
teLen enlfalJenen Stimmen (PE..rteila::ldessum-
men} den Ausscblag.

{al Für dee Wähl des Zweiten und des Drit-
ten Präsidenten gilt folge:ldes:
a) Der -Zweite und der Dritte Präsident sind

unter Einrectnung des Erslen Prasidenten
auf die Liste :s..einerPartei n ach den gemäß
Art. 32 Ans. 2 lit. a vorgezei=hneten Grund-
sätzen des Verhältnis'Pahlr~chtes zu wäll-
len. Hat jedoch danach die arittstarkste im
Landtag vertretene Partei keinen Anspruch
auf der~ Dritten Präsidente-ll, so fällt ihr
der Dritte Präsident dennoc-b zu, wenn 'Sie
Anspruch auf ein Mar-dat in der Landes-
regierung hat; der zwe:tstäl:ksten im Land-
tag vertretenen Partei fällt _n diesem Falle
der Zweite Präsident zu. Hat n~ben der
stärksten nur die zwe~:stär"t.ste Partei .An-
spruch auf ein ~1andat in der Landesregie-
rung une kommt ihr ,",,~ede::ein Anspruch
auf den Zweiten noch auf den Dr~tten Prä-
sidenten "zu,so fällt ihl dennoch der Dritte
Präsident zu.
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b) Die Wahl des Zweiten und des Dritten
Präsidenten findet jedodl nidlt gcmiiß lit. a
statt, wenn die im Landtag vertretenen
Parteien übereinkommen, die für den
Zweiten und den Dritten Präsidenten im
Vereinbarungswege vorgeschlagenen
Wahlwerber mit cinfadlcf Stimmenmehr-
heit zu wählen,.

(7) Ein Mitglied der Landesregierung k,ann
nicht Erster, Zweiter oder Dritter Präsident
sein oder den Ersten PrJsidenten vertreten."

17, Nach Art. 17 wird folgender neuer Art, 17 a
e'ingefügt:

"Artikel 17a.
(,) Der Landtag kann den Ersten Präsiden-

ten,. den' Zweiten Präsidenten sowie den
Dritten Präsidenten auf Grund eines Miß~
tTauensantrage'S durch ße~dllllß abberufen.

(2) Bezüglich der Stellung eines Mißtrauens-
antrages gegen einen der Präsidenten und
bezüglich des Beschlusses, mit dem einer der
Präsidenten abberufen wird, gelten die Be-
stimmungen des Art. 33 Abs. 3 und 4 sinn-
gemäß,

(s)Bis zur Beschlußfassung über einen gültig
gestellten Mißtrauensantrag ·ist der Betroffene
an der Ausübung seines Amtes als Präsident
verhindert (Art. 17 Abs, 2),"

18. Art. 18 hat zu lauten:

"Artl.kel 18.
(,) Die Geschäftsführung des Landtages er-

folgt auf Grund eines besonderen Gesetzes,
welches nur bei Anwesenheit von mindestens
der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehr-
heH von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men beschlossen oder geändert werden kann
(Geschäftsordnungsgesetz) ,

(2) Im Geschäftsordnungsgesetz ist auch zu
bestimmen, daß der Landtag zur Vorberatung
von Verhandlungsgegenständen aus seiner
Mitte Ausschüsse zu bilden hat."

I

19. Art. 19 hat zu lauten:

"A r II k e I 19.
W'enn es der Landeshauptmann, die Landes-

reg!erung oder mindestens ein Viertel der
Mitglieder des Landtages verlangt, ist der
Erste Präsident verpflichtet, den Landtag bin-
nen zwei Wochen so einzuberufen, daß c'r
innerhalb von weiteren zwei Wochen zusam·
mentreten kann. jj

20. Nach Art. 21 wird folgender neuer Art. 21 a ein-
gefügt:

"Artikel 2t a.
(t) Die vom Landtag zu entsendenden Mit-

glieder des Bundesrates und ihre Ersatz-
männer sind vom Landtag in der konstituie-
rendeI! Sitzung zu wählen.

(,) Die Mitglieder des Bundfrsrales und ihre
Ersatzmänner sind für die Dauer der Gesetz-
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gebungsperiode des Landtages naen deo
Grundsatz der Verhältniswahl zu wähler.::.
je'docP muß w'enigstens ein. Mandat der PartE"i
zufallen, die die zweithöcbstEc AnzaJll VO!l

Sitzen im Landtag oder, wenn m,e--hrere Par-
teien die gleiche An2abI von Sitzen haben.
die zweithöchste Zahl von VJähierstimmeD
bei der letzten Lc-ndtagswahl aufweist. Bei
gleichen Ansprüchen mehrerer Partei-eD en:-
scheidet das Los. Die'Mitglieder des Bundes-
rates müss~n nicht dem Landtag o?lngehören,
sie müssen jedorn ~um Landtaq wählbar sein.
(Art. 35 Abs. I und 2 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fa5:sung VQn 1~29.)

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten
sinngemäß für den Fall der erforderlich€1:1
Nachwahl ejnes Mitgliedes des Bundesrates
oder eines Ersatzmanr_'es."

21. Art. 22 hat zu lauten:

"A. t Lk e I 22.
(1) Gesetzesvorsdlläge gela.ngen an den

Landtag entweder ;als Anträge seiner Mitglie-
de.I oder seiner Aussdlü'Ss.e oder als Vorlagen
der Landesregierung.

(2) Jedes von de.r erforderLicnen Anz:ahl von
Slimmbere<:hligten gestellte Volksbegehren
(Art. 6) ist von der Landesre;}ie'Tung unVEr~
züglich dem Landtag zur geschäftsordnungs-
mäßigen B€'handlung vorzulegen. Die erfc·r~
d<;rliche Anzahl beträgt fünl Frozent der An-
zahl der Wahlberechtigten für jie dem Antrag
gemäß Abs. 3 vDrar~gegangEne VYahl zu:n
Landtag.

(3) Die Einleitung des Verfahrens für ein
Volksbegehren ist bei der Landesregierung
'Zubeantragen. Das V:.:.lksbegehren muß in doer
Form eines Ge'Se~!:entwurfes gestellt w,e'rden..

(.) Stimmberecb:igt bei e;nEm Volksbegeh-
ren sind alie PersonEn, die am Stichtaq das
"",\.rahhecht zum Land1ag besitzen. Der Stirn-
tag ist von der Landesregieruo.g anläßlich der
stattgebenden Entscheidung ü":JeTden Antrag
gemäß Ab,. 3 festzusetzen.

(,) Da~ ~ähere über das Vc1ksbegehren ist
durch Lö.ndesgesetz zu regeln, Ir

22, Art. 23 hat zu lauten:

..A r 11. k el 23.
(1) Zu einem BesChluß des Landtages ist, so-

weit in diesem Gesetze nichts anderes be-
stimmt isl, die Anwesenheit lJon mindest€us
der Hälfte der Mitglieder d-es Landtages und
die unbedingte Mehrheit dEr abgegebenen
StimmeE erforderlidl.

(2) Landesverfassungsgeset::e oder in ein-
fachen Landesge:setz~n oenU_altene Ver1:i"S~
sungsbestimmungen können nur bei Anwe-
senheit von minc.estens der Hälfte der l\1it~
glieder des LandtagE-s und. mit einer Mehr~
beit von zwei Drirteln der abgegebenen Stim~
ILen beschlossen oder abgeändert werden; sie

•

• I;,,
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sjnd als solche ("Ycrfns'Sungsgc'Sctz", "Ver~
fassungs bestimmung") ausdrücklich zu be-
zeichnen. U

23. Nach Art. 24 wird folgender neuer Art. 24 a
eingefügt:

"A r 11 k e I 24 a.

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt,
Rechtsvor:Sch~iften, die als Landesverfassungs-
gesetze oder Landesgcsclze in Geltung stehen,
in ihrer durch spätere Vorsduiften ergänzten
oder abgeänderten Fassung durch Kund-
machung im .Landcsgcsctzhlatt mit rechtsver-
bindlicher Wirkung ncu zu verlautbaren .

. (2) Die Landesregierung kann anläßlich der
Wiederverlautbarung

1. überholte terminologische Wendungen,
insbesondere nidlt mehr zutreffende Be-
zeichnungen der mit der' Vollziehung be-
trauten Behörden, durch die dem jeweili-
gen Stande der Gcsctzgebung entsprcdlen-
den neuen Bezeichnungen ersetzen;

2.- der österreichisdlCn Redllsübung fremde
terminologische Wendungcn durdl solche
österreichischer Redllssprachc ersetzen,

3. Bestimmungen in deutschen Rechtsvor-
scqriften, die zufolge einer nadl § 2 Rechts-
Uberleitungsgesctz in Geltung belassenen
Vorschrift anzuwenden sind, dem öste-r-
reichiscnen Recht anpassen und in den Text
der wiederverlautbarten Redltsvorschrift·
einfügen,

4. Be,stimmungen, die durm spätere Rechts-
vorschriften aufgehoben oder sonst gegen-
standslos geworden sind, als nkilt mehr
geltend feststellen;

5. jede ,Bezugnahme auf andere Rechlsvor-
schriften, die dem Stande der Gesetz-
gebung nidll mehr entsprcmen, sowie- son-
stige Unstimmigkeiten ridltigstellen,

6. Änderungen oder Ergänzungen, die nicht
durch Novellen, sondern durch besondere
Gesetze abseits der ursprünglidlen Rechts-
vorschrift verfügt wurden, in die betref-
fenden Rechtsvorsmriften selbst einbauen,

7. die Bezeichnung der Paragraphen, Artikel,
Absät~e u. dg\. bei Ausfall oder Einbau
einzelner Bestimmungen entsprechend än-
dern und hiebei auch die Bezugnahme auf -
Paragraphen, Artikel, Absätze u. dgl. in-
nerhalb de,; Te.tes der Rechtsvorschrift
entsprechend richtigstelIen;

8. der Rechtsvorschrift einen kurzen Titel
geben.

(3) Die wiederverlautbarten Red1tsvorschrif-
ten sind von der Landesregierung unverzüg-
lich dem Landtag zur Kenntnis zu bringen.

(.) Von dem Tage an, der der Herausgabe
des die Wiederverlautbarung enthaltenden
Stückes des Landesgesetzblattes folgt, sind
aUe Gerichte und Verwaltungsbehörden an
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den wiederver1autbarten Text der Rechtsvor-
schriften gebundeL Jl

24. Der 3estimmung des Art. 25 wird die Absatz-
bezeidmung ,,(t)" vorange~etzti als Abs. 2 wird
angefügt:

.(2' Inwieweit den Mitgliedern des Land-
tages d,:l'S Recht zu;;;tett, ~n die Mitglieder der
LandeE.regieru:lg schriftliche An:ragen sowie
in den Sitzungen des Lamdtages kurze münd-
liche Anfragen zu richten, ist im Geschäft5-
ordnunl;:Jsgesetz zu re ';re]n."

25. Den Bestimmungen c.es Ar;;. 27 wird die Absatz-
bezeichnJllg ,,(1)"' vorange,;etzt; als Abs. 2 wird
angefügt:

,,(2l [n der konstitui~renden Sitzung des
neugewählten Landtages: hat der Vorsitzende
das Geiöbnis als 'E::fster ;zu leisten."

2{). Im Art ~8

a) wird dlie Z. 2 de. Abs. I .ufgehoben,
b) werdEn die bishE>rigenZ. 3 bis 5 des Abs.

zu den Z. 2 bis 4-
c) hat der AIJs. 2 2n Jauten:

,,(:l :n den Fäiien 2 Ibis 4 des ersten Ab-
sa"':zeslritt der Mandats ....erlust ein, sobald der
Verfa:5~ungs';reTichtshof ihn ausgesprochen
hat,"

•
27. Art. 29 hat zu lauten:

.A r t i k e I 29.
Oie Mitglieder de's L:..ndtages genießen di.e

gleiChe Immunität wie die Mitglleder des Na-
tionalrates. Die Bestimrr:ungen des Art. 57 des
Bunde..=-Verfa'Ssun;Jsges;;"tzes in der Fas.sung
yon 1929 sind sinng,e:näß anzuwenden. ~

28. Art. 30 tal zu laulen:

"A r t i k e I 3a.
(1) OffentIiche ARgestellte, einschlie31kh

der An gehörigen des Bundes:Jeeres, bedürfen
zur ALsübung eines Mandates im oberöster-
reidlischen Landtag keimes Urlauhes, BeweI-
ben sie sich um l..1andate im oberösterreichi-
sehen Landtag, so ist ihnen die dazu erforder-
liche fIeie Z-eit zu gewähren.

{2}[las l\~äbere bestimmen die Dienstvor~
sduiItoe=n."

•
29.· Art. 3\ hat zu lauten:

.ArtlkeI31.

(I) Die VollziehJng des Landes übt die Lan-
dE_sre-g-:erungaus. Sitz der Landesregierung
ist die Landeshauptstad:: Linz.

(2) Die Landesregierung besceht aus dem
L.a..nde.o:hauptmann , zwei Landeshauptmann-
StellvErtretern und s~chs Landesräten.

(,) :Jie Mitglieder dEr Landesregierung
müssem. nicht dem Land:ag angehören. Jedoch
kann in die Landesregierung nur gewählt
werden, wer zum Land1ag wählbar ist.
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(4) Zu einem Beschluß der Landesregierung
ist die persönliche Anwesenheit von nlinde-
stens fünf Mitgliedern erforderlich. Die LCln-
desregierung beschließt mit Stimmenmehr-
heit. "

30. Art. 32 hat zu lauten:

..A r I1 k e I 32.
(l)'Der Landeshauptmann wird vom Landtag

mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Bei
Stimmengleichheit ist derjeniue gewühlt, der
der an Mandaten· stürkeren Partei angehört.
Bei gleicher Mandalsstürkc geben die Partei-
landessummen den Ausschlag.

(2) Die übrigen Mitglieder der Landesregie-
rung werden hierauf vom Landtag nadl dem
Verhältniswahlrecht wie folgt gewühlt:
al Die Zahl der nach dem Verhältniswahl-

recht den e'inzelnen Parteien zukommen-
den Mandate ist wie folgt zu beredmen:
Die Zahlen der Mandate der einzelnen
Parteien im Landtag 'Sind, nach ihrer Größe
geordnet, nebeneinander zu schreiben;
unter' jede dieser Zahlen ist die Hälfte- zu
schreiben, darunter das Drittel, das Viertel
usw. Alle so angesmriebenen Zahlen sind,
nadlrihrer Größe geordnet und beginnend
mit der größten Zahl, mit Leitzahlen (1, 2,
3 usw.) bis zu jener Zahl zu nume.rieren,
die der Anzahl der zu vergebenden Man-
date entspricht. Die auf diese Weise mit
der letzten Leitzahl bezeichnete Zahl ist
die Wahlzahl. Jede Partei erhält soviele
Mandale, wie die Wahlzahl in der Zahl
ihr,er Mandate im Landtag enthalten'-ist.
Gibt die Berechnung unter Zugrundelegung'
der Mandate der einzelnen Parteien im
Landtag nicht den Ausschlag, so sind der
Berechnung die Parteilandcssummen zu-
grunde zulegen. Ergeben sidl auch hienach
auf -ein Mandat gleiche Ansprüche, so ent-
scheidet das Los, das von dem an Jahren
jüngsten anwesenden Mitglied des Land-
tages zu, ziehen ist.

b) Der Lande'Shauptmann kann aLif die Liste
seiner Partei einge-redmet werden, 1st je-
doch der Partei des Ländeshauptmannes
auf Grund des Sttirkeverhältnisses' im
Landtag die absolute Mehrheit der Man-
date .in der Landesregierung auch unter
Einrechnung des Lande'Shauptmannes auf
die Liste seiner Parlei gesichert, so ist der
Landeshauptmann auf die Liste seiner Par-
tei einzurechnen,

c) die Landeshauptmann-Stcllvertreter sind
auf die Liste ihrer Partei cinzuredmen.

d) Wird für die Wahl der Ll1ndeshauptmann-
Stellvertreter ein gemeinsamer Wahlvor-
schlag aller im Landtag vertretenen Par-
teien eingebradlt, so sind die Landcshaupt-
mann-Stellvertreter in einem Wahlgang zu
wählen. Wird ein gomeinsamer Wahlvor-
schlag nicht eingebracht, so sind die Lan-
deshauptmann-Stellverlreter nadl Wahl-
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vorsdtlä,~en getrennt in gesonderten Wähl-
gängen zu wählen. Hiebei steht den ein.-
zeInen im Landtag vertret~nen Parteien
das Recht zur Einbringung vo:a Wahlvor-
schlägen soweit zu, als ihnen nadl Maß-
gabe des Verh~ltniswahlrechtes (tit. a)
L.9.ndeshauptmaJn-Stellvertreter 2ukom-
men .

.e) Für die Wahl der Landesräte gilt tit. d
sinngemäß.

f) Zur Wahl der Landesh.auplmann-St"lh-er-
treter und der La~desräter der ein gemein-
samer Vlahlvof3.chJag aller im Landtag ver-
tretener.. Parteien zugrunde liegt, ist die
Anwesenheit Von mindestens der Hälfte
der Mit;Y1iederdes Landtages und die lUl-

. bedinyte Mehrheit der abgeyebenen Stim-
men erfQrderlidh.

g) Wahlverschläge für die Wahl der Landes-
hauptmann-SteJvertreter u:Id der Landes-
räte in gesonderten Wahlgängen müssen
jeweils von d3r Mehrheit der - Abgeord·
neten jener Pcrrtei unterzeichnet sein) der
das zu wählende Regierungsmitglied zu-
kommt. Ein Mitglied des Landtages darf
für jeden Walll;Iang nur ~tr_en Wahhror-
schtag unterz-eichneni unterzeichnet ein
Mitglie:l des Landtages mehrere Wahl-
vorschläge für einen Wahlgang, so sind
alle von ihm geleisteten Unterschriften
ungülti;;t. Bei der Wahl dEr Landeshaupt-
mann-Stellv.ertreter und der Landesrä1e in
gesond3rten \i.rahlgängen -können gültige
Stimmen nur fJ.:- den Wahlvorschlag jener
Partei abgegEben werdell, de'f das zu
wählende Regierungsmitglied zukommt
Die auf dem Wahlvorschlag ,einer PElrtei
Aufsdleinenden sind gewählt, wenn der
Wahlvorschlar wenigstens 'So viele Stim-
men erlangt, cJs die Parte~ nach h-laßgabe
des Ve-rhältni!;wahlre::htes tür die betret·
lenden Mandate benötigt; die auf dem
Wahlvorschia, einer Partei Aufscheinenden
sind je::loch auch danr. gewählt. wenn eine
höcnstens um ::lie Anzahl de,r betreffe:lden
;Mandate gerbgere Stimmenzahl erreicht
wird.

h) Wird m.r einert gesonderten Vtlablgang von.
der Partei, der das 'Zu wählende' Regie-
rungsmitglied zukon:mt, kein Wahlvor-
schlag oder nur ein ungültiger Wahlvor-
schLag eingebrarnt, so geI_t das Rech: auf
Einbringung ::!ines Wahlvorschlages auf
den Landtag itber. Im übrigen gilt fitr di"
Wahl jt. f siengemäfl.

(3) Die Bestimmunyen des Ab~. 2 sind bei
Nachwahlen sinnyemäß anzuwenden.

(11) Die Landesre';Iierur_g wi::-d (ür die Dauer
der Gesetzgebungsperiod" gew~hlt.

(5) Die Mitgliec.er der Landesreyierung blei-
ben im Amt, bis der Landtag ~ine neue Lan-
desregierung gewählt und die'se ihr Amt an-
getreten ':lat."

•

•
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. 31. Art. 33 hat zu lauten:

.A r t I k e I 33.
(1) Der Landtag kann Mitglieder der Landes·

regierung auf Grund eines Mißlrcluensantrn-
ges durch Beschluß abberufen.

{tl Ein Mißtrauensantrug 9C~lcnden Landes-
hauptmann kann gültig nur von mindestens
zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages
geslellt werden. Ein Beschluß,' mit dem der
Landeshauptmann abberufen wird, kann nur

_be'i Anwesenheit von mindestens de-f Hälfte
der Mitglieder des Li:mcllagcs und mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der nbgcgcbenen
Stimmen gefaßt werden.

(3) Ein Mißtrauensantrag gegen ein anderes
Mitglied der Landesregierung kann gültig nur
·von zwei Dritteln der Abgeordneten jener
Partei gestellt werden, über deren Wahlvor-
schlag das Mitglied der Landesregierung ge-
wählt wurde; ein Beschluß, mit dem ein
solches Mitglied der Landesregierung abbe-
rufen wird, kann nur bei Anwesenheit von
mindestens der Hälfte der Mitglieder des
Landtages gefaßt werden; zu einem Beschluß
über di~ Abberufung sind, wenigstens so viele
Stimmen ,erforderlich, als für die Wahl eines
solchen Mitgliedes der Landesregierung er-
forderlich sind. Ist das Mitglied der Landes-
re.gierung auf Grund eines gemeinsamen
Wahlvorschlag'es aller im Landtag vertrete-
nen Parteien gewählt worden, so kann der
Mißtrauensantrag gültig nur von mindestens
zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages'
gestellt werden. Abs. 2 zweiter Satz gilt
sinngemäß.

(.) Dber einen gültig gestellten Mißtrauens-
antrag ist frühestens' nam Ablauf von vier
Wochen, jedoch vor Ablauf von amt Wochen
Beschluß zu fassen.

(,j Ein Mitglied der Landesregierung kann
sein Amt voqeitig zurücklegen. Die Erklä-
rung über die Zurücklegung ist schriftlich ab-
zugeben. Sie wird mit der Ubcrgabe an den
Landeshauptmann wirksam. Die ,Zurückle-
gungserklärung des Landeshauptmannes wird
mit der Ubergabe an den Ersten Präsidenten
des Landtages' wirksam. "

32, Dem Art. 34 Abs. I wird folgender Satz ange·
fügt:

"Die Weglassung der religiösen Beteue-
rung ist zulässig." '

33. Art. 34 Abs. 3 hat zu lauten:
,,(a) Der Landeshauptmann und die übrigen

Mitglieder der Landc'sregierung haben ihr
Amt angetreten, sobald sie die Angelobung
auf die Landesverfassung und auf die Bundes-
verfassung geleistet haben."

34. Art. 34 Abs. 4 hat zu lauten:
,,(.) Die Bezüge der Mitglieder der Landes·

regierung, ausgenommen die Bezüge des
Landeshauptmanneis, sind durch Landesgesetz
zu regeln."
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35. Art. 35 hat zu lauten,

Artikel 35.
(j) Für dje Vertretung des Landeshaupt-

mannes gelten Art. 38 Abs, 2 'Jnd Art. 39
Abs. 2.

(2) D.ie Vertretung eines anderen Mitg;ie-
des der Landesregieru:lq ist für den Fall, daß
eine Verhinderung ,ro:-aussehbar nicht lärger
als drei Monate dE.uer:r durch die Lanc.es-
regierung in ihrer Geschäftsordnung zu
regeln. Ist ein Mitglied der Lande'sregierunq
v:JTaussehbar länger a~s drei Monate '-er-
bindert, so hat der Landtag für die Dauer der
Verhinderung ein Ersat!:ffiitglied der Landes-
regierung zu wähler-; die Bestimmungen über
die \Vahl der Mitgli~der der Landesregiec.lug
sind hiebei sinngemäß .anzuwenden.

(3) ~Wirdein Mitglied der Landesregier.:mg
mit der Vertretung des Landershauptmannes
oder eines anderen Mitgliedes der Landes-
regieIung betraut, so ko:nml ihm bei BesdL:.lß-
fassungen der Landesregierung neben 5e~::ne["
eigenen Stimme- aum die Stimme des Ver-
t:etenen zu."

•
36. Art. 36 hat zu lauten:

.A r tI k e I 36.
Die Mitglieder der Landesregierung sind

berechtigt, an allen Sü,ungen des Landt~ges
Lnd seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie
müssen auf ihr Verlang eu sowohl vom Land-
t9.g als auch vom Aus~crlUß jedesmal gehört
werden. Der Landtag sowie -seine Aussch"lsse
können die Anwesenheit der Mitglieder der
Landesregierung ve dan gen."

37. Ar:. 37. hat zu lauten:

"A r t i k" I 37.
(ll Die Mitglieder der Landesregierung sind

hinsichtlich des selbständigen Wirkungsbe ...
leiches des Landes dem Landtag V€lant-
wortli<h.

(2) Zu einem Bescnlaß, ·mit dem eine An-
klage im Sinne des Art. 142 de~ Bundes-Ver-
fassungsgese.tzes in de'! Fassung von 1929 er-
hoben wird, bedarf es der Anwesenteit der
Hälfte der Mitglieder des Landtages.

(3) Der GeUendmacbung dieser Verantwor-
1ung steht die lmmunität nicht im 'Nege.1I

•

38. Art. 33 hat zu iauten,

"A r li k e I 38.
(tl Der Landesha:.Jptman:l vertritt das land;

er führt den Vorsitz iL de-r Land-esregiel ung.

(2) Die Vertrete: des Land.eshauptmannes
führen die Bezeichnung Landeshauptrnann-
Stellvertreter (Art. 31 Abs. 2). Das Nanere
liber die Vertretung bestimmt die Lallde:s·
regi erung."
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39. Art. 39 hat zu lauten:

.A rt I k • I 39.
(1) In den Angelegenheiten der mittelbaren

Bundesverwaltung (Art. 8) ist der Landes-
, hauptmann an die Weisungen der Bundcs~

J1egierung sowi·e der einzelnen Bundesminister
gebunden und der Bundesregierung gemäß
Art. 142- des Bundcs·Vcrfnssungsgcsctzes in
der Fassung von 1929 verantwortlich.

(2) Die Vertretung des Landeshauptmannes
gemäß ·Art. 105 des Bunde's-Verfassungsgc-
setzes in der Fassung von 1929 erfolgt durdt
das von"der Landesregierung besli,mmlc Mit-
glied der Landesregierung. ~

40. Art. 40 hat zu lauten:

"A r t I k e I 40.
(1) Die Landesregierung gibt sidl ihre Ge-

sm.ältsordnung selbst. .
(2) Die Auf teilung der Geschäfte erfolgt

nach Geschäftsgruppen, deren jede einem
Mitglied der Landesregierung unterstellt wir?

(3) Die Landesregierung bezeichnet die Ge-
schäfte, die der kollegialen Beratung und
Beschlußfassung bedürfen.

(4), Die Landesregierung kann bei Auf-
stellung ihrer Geschäftsordnung beschließen,
daß einze·lne Gruppen von Angelegenheiten
der mittelbaren Bundesverwaltung wegen
ihres sachlichen Zusammenhnnges mit Ange-
legenheiten des selbständigen Wirkungsbe-
reich'es de'5 Landes im Namen des Landes-
hauptmannes von Mitgliedern der Landes-
regierung zu führen sind. In diesen Ange-
legenheiten sind die betreffenden Mitgliedc'r
der Landesregierung an die Weisungen des
Landeshaupt.mannes gebunden.

(5) Die Geschäftsordnung der Landesregie-
rung ist dem Landtag zur Kenntnis zu
bringen."

41. Nam. Art. 40 wird folgender neuer Art. 40 a
eingefügi:

"A r tI k e I 40 a.
(1) Die Geschäfte der Landesregierung und

des Landeshauptmannes werden vom Amt der
Landesregierung besorgt.

(2) Der Landeshauptmann ist Vorstand des
Amtes der Landesregierung.

(3) Das Amt der Landesregierung gliedert
sim. in Abteilungen, auf die die Geschäfte
nach ihrem Gegenstand und ihrem sachlichen
Zusammenhang aufgeteilt werden. Nadl Be-
darf können die Abteilungen zu Gruppen zu-
sammengefaßt werden.

(.) Die Zahl der Abteilungen und die Auf-
teilung de'r Geschäfte auf sie, im Bedarfsfalle
auch die Zusammenfassung der Ableilungen
zu Gruppe"n, wird in der Gcschäftseinteilung
des Amtes der Land~sn~·gierung festgesetzt.

(5) Die Abteilungen des Amtes der Landes-
regierung besorgen die ihnen nach der Ge-
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scl1äftseinte..ilu:I.g :zukommenden Gesmäfte, so-
weit es 5iet_ 1:m solche der n-.i:telbmen Bun-
desyerwaltunr handelt. unter der Le~tung des
Landeshau~m annes (Art. 39 und ATt. 40
Abs. 4), il:'_ ibrigen unter C.eI Leitung der
Landesregierung oder einze~r~er t.:litglieder
der Land~s:rerierung (Art. 40 Abs. 2)."

42. Dem Art. ;l[ ...i~d als A;'s. 3 angefügt:

,,(,) Für de<n Fall der Verhinderung de,
Landesa:ntsdirektors ist in glei:tLer 'Neise eil'!.
rechl'Skundiger Verwaltungsbe.:lffiter als Lan-
desamtsdjr~ktor-Stel1y.€rtreteI" zu bestellen.'

43. Anstelle d€s AJt. 42 wird dem 3. Hauptstüdc
folgender Absmnitt D angelüg::

.n. Landeshau.haU.

Artlkel42.

(1) Die Landesregierung venvalte: das Lan- '.
de51'-eTmö~en

('I Die Lan:ie-sregierung hat alljährlich dem
Landtag eine.1. Voranschlag [cer den Landes--
haushalt IEi:mahmen und Ausg~ben) des
folgenden V'.!Twaltungsjahres YOTzulegen.

(R~I Dex vom Landtag besCh.1Dssene VoraIl-
schlag Ist d"" Grundlage ft.r die Gebaruu;}
des Lar-des.

{"lJ FcJls ia Voranschlag Einnahmen oder
Ausgaben iü." den Sarnaufw,:md des Landtages
entlaalten sind, steht die Verfügung hierüb!2r
nach Mcf.ga":Je der Bestimmunqec des Ge-
schaftsc.rdnullgsgesetzes dem Landtag zu.

(5) Die Lc...ndesregierung ist verpflichtet,
dem Landtag den Rechnung,.abscnluß des ab-
gelaufene: .. 'Jerwaltungsjahre-s ZUT Kenntn:..s
zu ·:Jringe:~."

44, Das 4. Hauplstiick hat zu laulen:

,,4. HAUPTSTCCK.

Gemeinden,

Artiket 43.

(I) -D:I'SLand gliedert sich il1 Gem.einden.
(,) Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft

mit dem :;:edlt auf Selbstvenvaltung und Z1J-

'9le~dl VeTw9.ltungssprengel.
(.) Die G,meinde Ist sefbo;tändi.ger W'll t-

sch:lftskörper. Sie hat das Recht, innerhalb
der Schranken der allg.emein€n Bllndes- und
Lande'Sgesee::e Ve"rmögen aller Art zu be-
sit2en, zu €r.verben und daru.oer zu verfügen,
wirtsdlaf1Jirn.e Unternehmunren Zll betreiben
sov.rie im ~c.hmen der Finanz' ....erfassung ihren
Ha.lshllU s~fbständig zu fülrren und Abgab en
aU5zus::tu eit-en.

Artikel 44.

(:1) Der -y...-irkungsbereich der Gemeinde :in
den Ang~le;Jenheite:n de'r Lar_des'.rollziehung
ist ein eig:=!ner und ein vom Land über-
tragener.
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(2) Der eigene. Wirkungsbereid1 i~den An-
gelegenheiten der LandesvoJlziehung umfaßl
alle Angelegenheiten der Landesvollziehung,
die im ausschließlichen oder überwiegenden
Interesse der in der Gemeinde verkörperten
örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet
sind, durCh die Gemeinschaft innerhalb ihrer
örtlichen Grenzen besorgt zu werden.

(aj Die unter Art. 43 Abs. 3 fallenden An-
gelegenheiten sind solche des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde.

(4) Die Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches hat die Gemeinde im Rahmen
der Gesetz:e und Verordnungen in eigener
Verantwortung frei von Weisungen und -
vorbehaltlidl der Uberpriifung der Redlt-
mäßigkeit von Bescheiden durdl die Auf-
sichtsbehörde 'auf Grund el.ner Vorstellung --
unter Ausschluß eines Rechtsmittels an Ver-
waltungsorgane außerhalb der Gemeinde zu
besorgen. Dem Land kommt gegenüber der
Gemeinde bei Besorgung ihres eigenen Wir-
kungsbereiches,,(Abs. 2 und 3) ein Aufsidlts-
recht zu.

(5) Die Angelegenheiten des übertragenen
Wirkungsbereiches hat die Gemeinde nach
Maßgabe der Gesetze im Auftrag 'und nach
den Weisungen des Landes zu besorgen.

Artikel 45.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung
wird durch Landesgesetz geregelt."

45. Das bisherige 4. Hauptstück wird zum 5. Haupt-
stück; die bisherigen Art. 43 und 45 entfallen;
der bisherige Art. 44 wird zu Art. 46 und der
bisherige Art. 46 wird zu Art. 47; im Abs. I
des neu bezeichneten' Art. 46 wird der Klammer-
ausdruck ,,(Artikel 46)" durdl den Klammeraus-
druck ,,(Artikel 47)" ersetzt.

Artikel II

(1) Durdl die Bestimmungen des Art. I wird
die Zahl der Abgeordneten des zuletzt ge·
wählten Landtages nicht berührt.

(2) Art. I Z. 30 tritt mit Beginn der nädlstan
Gesetzgebungsperiode des Lan~tages in Kraft.

(3) Im übrigen tritt dieses Lnnde'Sverfassungs-
gesetz mit dem Ablauf des. Tages seiner Kund-
machung im ,Landesgesetzblntt für Oberöster-
reich in Kraft. Gleid1zeitig trill das Landes-
wiederverlautbarungsgesetz, LGBl. Nr. 43/1950,
außer KraIt.


